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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Viele Vogelarten, die in der Vergangenheit intensiver Verfolgung ausgesetzt waren reagieren 
sehr empfindlich auf Störreize, die von menschlicher Anwesenheit und Aktivität ausgehen. 
Besonders folgenschwer können Störungen zur Brutzeit sein, denn hier besteht das Risiko, 
dass Gelege und Jungvögel bei anhaltenden Störungen in Nestnähe von den Altvögeln ver-
lassen werden und damit der Bruterfolg beeinträchtigt wird. Vor allem bei Großvögeln gab es 
in den vergangen Jahren auch aus Österreich immer wieder Beispiele für störungsbedingte 
Brutverluste. Gut dokumentiert sind z.B. Fälle, in denen Seeadler-Bruten aufgrund von 
Forstarbeiten in der Horstumgebung verloren gegangen sind.  

Für den wirksamen Schutz gefährdeter, baumbrütender Greifvogelarten ist es deshalb wich-
tig, den Horstbereich temporär bzw. dauerhaft vor Störungspotenzialen wie Jagd, Forstwirt-
schaft, Landwirtschaft und Freizeitnutzung zu schützen. In vielen europäischen Ländern hat 
sich gezeigt, dass die Einrichtung von Horstschutzzonen eine geeignete Methode dafür ist. 

Die vorliegende Studie soll dazu anregen, Horstschutzzonen auch in Österreich einzurichten 
und gesetzlich zu verankern, nicht zuletzt deshalb, weil in den nächsten Jahren damit zu 
rechnen ist, dass die Brutbestände bei Seeadlern und anderen Großgreifvögeln ansteigen 
werden und dass damit zunehmend auch Brutplätze außerhalb von strengen Schutzgebieten 
und in dichter besiedelten Landschaften entstehen werden. 

In der Studie werden zunächst die Anforderungen an eine ideale Horstschutzzone beschrie-
ben. Anschließend werden für vier Arten, bei denen der größte Handlungsbedarf besteht 
(Seeadler, Kaiseradler, Rotmilan und Schwarzmilan) die jeweiligen Ansprüche an die Horst-
schutzzone abhängig von ihrer Brutbiologie dargestellt. Eine nach Arten und Bundesländern 
getrennte Kostenberechnung soll helfen, den finanziellen Aufwand für die Umsetzung wirk-
samer Hortschutzzonen abzuschätzen. Weiters stellt die Studie die internationale und natio-
nale Rechtslage sowie die Fördersituation in ausgewählten Bundesländern dar. Schließlich 
beinhaltet sie einen Maßnahmenkatalog, der die wichtigsten Punkte für eine erfolgreiche 
Umsetzung von Horstschutzzonen definiert. 

Eine ideale Horstschutzzone besitzt eine räumliche und eine zeitliche Schutz-Komponente. 
Die Fläche um den Horstbaum sollte in zwei Zonen geteilt werden. Die innere Fläche, als 
Kernzone bezeichnet, umgibt den Horstbaum in einem Radius von 300 m. Rings um die 
Kernzone erstreckt sich die Pufferzone in einer Breite von 200 m, sodass in Summe eine ge-
schützte Fläche mit einem Radius von 500 m rund um den Horstbaum besteht. Die beiden 
Zonen unterscheiden sich hinsichtlich der für sie geltenden Nutzungseinschränkungen bzw. 
Nutzungsverbote, je nach Jahreszeit, bzw. den sensiblen Phasen im Brutgeschehen der Vö-
gel. Als sensible Phasen gelten die Zeit der Balz & Paarbildung, der Horstbau, die eigentli-
che Brutzeit und die Jungenaufzucht. In der Kernzone sind in sensiblen Phasen keinerlei Ak-
tivitäten erlaubt, die das Brutgeschäft beeinträchtigen könnten (z.B. kein Betreten, keine 
forstlichen Maßnahmen). Außerhalb der sensiblen Phasen sind in den Kernzonen Nutzungen 
soweit möglich, als sie nicht zu einer gravierenden Veränderung der Horstumgebung führen 
(möglich sind z.B.: geringfügige Holzentnahme, Pilz- und Beerensammeln, jagdliche Nutzung 
oder der vorübergehende Aufenthalt in Horstnähe ! n icht möglich sind hingegen Baumfäl-
lungen, bauliche Maßnahmen wie Forststraßenbau, Errichtung von jagdlichen Einrichtungen 
die auch in sensiblen Phasen genutzt werden könnten (Fütterungen, Hochstände, etc.). In 
der Pufferzone sind die Bestimmungen weniger streng, während der sensiblen Phasen gibt 
es jedoch Einschränkungen für massiv störende Aktivitäten (Jagd, Forstwirtschaft, Freizeit-
nutzung). Dieses System hat sich als Best Pratice Modell erwiesen. Nur in Ausnahmefällen 
können die Radien der Kern- und Pufferzone anders bemessen sein. Bewährt hat sich auch 
der Einsatz von Artenschutzbeauftragten, die sich um administrative Aufgaben und Öffent-
lichkeitsarbeit in Zusammenhang mit Hortschutzzonen kümmern sowie von Horstbetreuern, 

4  M. Bierbaumer & K. Edelbacher 



 Horstschutzzonen für gefährdete Greifvögel 

die als lokale Ansprechpersonen fungieren und die die Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben kontrollieren.  

Der Finanzbedarf für die Einrichtung von Horstschutzzonen bei Seeadler, Kaiseradler, 
Schwarzmilan und Rotmilan wurde für die fünf Bundesländer Oberösterreich, Niederöster-
reich, Wien, Burgenland und Steiermark abgeschätzt. Für die Berechnung der Anzahl an 
auszuweisenden Zonen diente eine Abschätzung der voraussichtlichen Brutbestände im 
Jahr 2020 (unter Fortschreibung der aktuellen Bestandstrends). Da einige Brutpaare in 
Schutzgebieten brüten bzw. brüten werden und dafür keine zusätzlichen Nutzungsentschä-
digungen gezahlt werden müssen, wurden die Kosten nur für jenen Prozentsatz an 
Horststandorten berechnet, der voraussichtlich außerhalb von Schutzgebieten liegen wird. 
Zusätzlich wurde zwischen kurzfristigen und langfristigen Horstschutzzonen unterschieden. 
Kurzfristige Horstschutzzonen machen zum Beispiel beim Kaiseradler Sinn, weil es hier häu-
figer zu einem Wechsel der Horststandorte kommt. Der Finanzbedarf für eine kurzfristige 
Horstschutzzone ist geringer, da nach Ablauf der Vertragslaufzeit (von maximal 7 Jahren) ei-
ne forstliche Nutzung möglich ist und damit kaum forstliche Ertragseinbußen entstehen. Kos-
ten entstehen für den Artenschutzbeauftragten und den Horstbetreuer, sowie für Entschädi-
gungen, weil Jagd und Fischerei in der Schutzzone nur eingeschränkt ausgeübt werden 
kann. Bei langfristigen Horstschutzzonen, wie sie beim Seeadler benötigt werden, kommen 
noch die Kosten für forstliche Ertragseinbußen hinzu. 

Prognostiziert werden für die fünf Bundesländer in Summe 34 Schwarzmilan-, 7 Rotmilan-, 
22 Seeadler- und 13 Kaiseradler-Brutpaare. Nach Abzug jener Paare, die in Schutzgebieten 
brüten werden, bleiben in Oberösterreich 5, in Niederösterreich 40, im Burgenland 9 und in 
der Steiermark 3 Standorte übrig, an denen Horstschutzzonen eingerichtet werden sollten. In 
Wien werden voraussichtlich alle Horste der behandelten Arten in Schutzgebieten liegen. 

Die Kosten für die einzurichtenden Horstschutzzonen bewegen sich je nach Art in einem 
breiten Rahmen. Relativ geringe Kosten entstehen in Ausnahmefällen, wie einer kurzfristigen 
Horstschutzzone mit einem 200 m Radius. Bei der Umsetzung des Best Practice Modells 
(einer langfristigen Horstschutzzone mit einer Kernzone von 300 m und einer Pufferzone von 
200 m) sind die Kosten wesentlich höher.  

Für die fünf Bundesländer ergibt sich folgender Finanzbedarf pro Jahr: 

Oberösterreich: 10.271 " (kurzfristige Horstschutzz one mit Radius von 200 m) bis 52.351 " 
(langfristige Horstschutzzone mit Kernzone = 300 m und Pufferzone = 200 m).  

Niederösterreich: 81.716 " bis 416.505 "  

Wien: kein Finanzbedarf, da wahrscheinlich alle Brutpaare in Schutzgebieten brüten werden 

Burgenland: 18.259 " bis 94.441 "   

Steiermark: 6.163 " bis 31.411 " 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation  

Horstschutzzonen zählen mittlerweile in vielen europäischen Ländern zu den erfolgreichsten 
Methoden, um den Bestand bestimmter gefährdeter Vogelarten zu sichern bzw. eine positive 
Bestandsentwicklung zu unterstützen. 

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union hat sich Österreich verpflichtet, die Rechtsnormen 
der EU in nationales Recht zu übernehmen. Damit war die Umsetzung von 2 Naturschutz-
Richtlinien der Europäischen Union (Richtlinie des Rates 79/409/EWG - Vogelschutz-
Richtlinie & Richtlinie 92/43/EWG - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) notwendig. 

Die Vogelschutzrichtlinie hat den Erhalt sämtlicher wildlebender Vogelarten zum Ziel, die im 
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind. Sie regelt den Schutz, die Bewirt-
schaftung und Nutzung dieser Arten. Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume 
(Art. 1). 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung einer allgemeinen 
Regelung zum Schutz aller unter Art.1 fallenden Vogelarten, insbesondere das Verbot: 

!  des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode, 

!  der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfer-
nung von Nestern, 

!  des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zu-
stand, 

!  ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich 
diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt, 

!  des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen; 

 

Entsprechend der föderalen Struktur Österreichs erfolgte die Umsetzung dieser Richtlinien 
auf der Ebene der Bundesländer, insbesondere durch Novellierung der Landesnaturschutz-
gesetze, der Landesjagdgesetze und in Form von Artenschutzverordnungen. Dabei sind die 
Formulierungen von Land zu Land unterschiedlich. 

Die Begriffe #Störung $, #Beunruhigung $ und #Absicht $, werden allerdings in keinem der 
Gesetze definiert. Auch finden sich keine Angaben zur räumlichen und zeitlichen Wirkung  
von Störungen. 

Dadurch ergibt sich für die Auslegung dieser Begriffe ein gewisser Ermessensspielraum. 

Besonders die gewerbliche Nutzung (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Jagd) ist in der Regel  
durch Ausnahmeklauseln von einschränkenden Bestimmungen ausgenommen (Beispiel NÖ 
Naturschutzgesetz). Diese Ausnahmeklauseln gelten jedoch nicht, [%] wenn geschützte 
Pflanzen und Tiere oder geschützte Lebensräume absichtlich beeinträchtigt werden [%]. 
Auch in diesem Fall ist der Begriff #absichtlich $ nicht definiert, er bedarf in der rechtlichen 
Praxis einer Auslegung. Als typisches Beispiel für eine derartige Auslegung sei das Antwort-
schreiben des Amtes der Burgenländischen Landesregierung (Referat Agrarrecht u. land-
wirtschaftliches Schulwesen) auf eine Anfrage des WWF Österreich betreffend Horst-
/Brutplatzschutz für Greifvögel genannt (siehe Kap. Jagdgesetze und Anhang). In der Anfra-
gebeantwortung werden Störungen nur dann als absichtlich bewertet, wenn der Zweck der 
Störung dem Horst oder den Jungvögeln gilt. Störungen (z.B. durch Waldarbeiten) die zwar 
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wissentlich im Nahbereich eines Horstes durchgeführt werden, jedoch einem anderen Zweck 
dienen, werden ausdrücklich nicht als absichtliche Störung verstanden' 

Stellt man diese Interpretation ! die in burgenländ ischen Präzedenzfällen auch auf jagdlich 
relevante Störungen angewandt wurde und deshalb kein Spezifikum des Greifvogel-
Horstschutzes ist ! den Erkenntnissen aus unzählige n wissenschaftlichen Untersuchungen 
zur Störungsökologie (vgl. Kap. Störungsempfindlichkeit) gegenüber, dann wird die Dring-
lichkeit einer genaueren und einheitlichen Regelung deutlich, um naturschutzrelevanten Vo-
gelarten am Brutplatz einen ausreichenden Schutz zu bieten.  

Die gegenwärtig in einzelnen Bundesländern bestehenden Fördermöglichkeiten von Horst-
schutzzonen im Rahmen des Österreichischen Programms für die Entwicklung des Ländli-
chen Raums 2007 ! 2013 (Waldumweltmaßnahmen & Natur a 2000 - Forstwirtschaft) können 
als erster positiver Schritt angesehen werden. Entsprechend dem Prinzip des Vertragsnatur-
schutzes werden damit aber nur freiwillige Naturschutzleistungen  der Forstwirtschaft ho-
noriert. Es obliegt dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten, eine Horstschutzzone einzu-
richten' Zudem ist die Förderung auf ausgewählte Gebiete (in NÖ z.B. nur auf Europa-
schutzgebiete und Vogelschutzgebiete) sowie ausgewählte Arten (in NÖ Seeadler & Kaiser-
adler) beschränkt. Weiters ist die förderbare Fläche (wiederum in NÖ) auf maximal 10 ha je 
Förderwerber und Förderperiode begrenzt. Für eine ideale Horstschutzzone wären jedoch 
weit größere Flächen erforderlich. 

Welche Problemsituationen sich aus diesen Einschränkungen ergeben, zeigt das aktuelle 
Beispiel eines neuentstandenen Seeadlerhorstes im Waldviertel, der zu den bislang expo-
niertesten Seeadlerbrutplätzen Österreichs gehört !  sowohl was die Nähe zu möglichen 
Störquellen betrifft, als auch, was die Besitzverhältnisse und mögliche forstliche Nutzungsin-
teressen angeht. Wenn es gegenwärtig einen Horststandort gibt, der einer wirksamen 
Schutzzone bedürfte, dann ist es sicherlich dieser in der Waldviertler #Normallandschaft$ ge-
legene Horst. Aufgrund seiner Lage außerhalb eines Natura 2000 Gebietes erfüllt er jedoch 
nicht die in Niederösterreich geltenden Kriterien für eine Horstschutzzonenförderung. Dies 
wirft ganz grundsätzliche Fragen auf: wenn man nicht einem rein segrativen Naturschutz das 
Wort reden will, dann sollten gefährdete Arten ja auch außerhalb von ausgewiesenen 
Schutzgebieten vorkommen können. Gerade für solche Situationen wären Horstschutzzonen 
ein geeignetes Instrument, um gefährdete Arten auch in #Durchschnittslandschaften$ zu in-
tegrieren.  

 

1.2 Ziele der Studie 

In dieser Arbeit wird zunächst auf die Störungsempfindlichkeit ausgewählter Arten  ein-
gegangen. Die Anforderungen an eine ideale Horstschutzzone werden anhand der Erfah-
rungen mit Horstschutzzonen in anderen Ländern Europas dargestellt. Auf die artspezifi-
schen Ansprüche wird im Detail für ausgewählte Arten eingegangen. Allerdings kann diese 
Arbeit nicht sämtliche Arten behandeln, für die die Ausweisung von Horstschutzzonen in Ös-
terreich prinzipiell sinnvoll sein könnte (Tabelle 1 listet in Frage kommende Arten auf). Da 
das Problem der Horstschutzzonen (speziell für Horststandorte, die im Wirtschaftswald lie-
gen) rasch und in erfolgversprechender Weise angegangen werden muss, beschränkt sich 
die vorliegende Studie auf einige wenige baumbrütende und besonders gefährdete Arten, für 
die eine Schaffung einheitlicher Regelungen sowohl sinnvoll als auch umsetzbar erscheint. 
Im Erfolgsfall kann und soll das Modell auch auf andere, schutzbedürftige Arten ausgeweitet 
werden.  
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Im Rahmen der Studie werden weiters die internationale und nationale Rechtslage sowie die 
Fördersituation in ausgewählten Bundesländern vorgestellt. Für unterschiedliche Horst-
schutzzonenmodelle und für ausgewählte Arten wird der Finanzbedarf getrennt nach 5 Bun-
desländern (Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und die Steiermark) kalku-
liert. Die Kostenberechnung soll dazu dienen, die notwendigen finanziellen Mittel in ihrer 
Größenordnung abschätzen zu können. Am Schluss wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, 
der die wesentlichen Inhalte für eine erfolgreiche Umsetzung von Horstschutzzonen definiert. 
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2 VERFOLGUNGSGESCHICHTE UND STÖRUNGS-
EMPFINDLICHKEIT AUSGEWÄHLTER GROSSGREIFE  

2.1 Verfolgungsgeschichte 

2.1.1 Allgemeines 

Seit jeher standen Greifvögel (Falconiformes) im Brennpunkt des menschlichen Interesses !  
sei es als Jagdgefährten, als Symbole politischer Macht, oder einfach als schmückende E-
lemente in Kunst oder Architektur. Sogar das österreichische Wappentier ist ein Greifvogel. 
Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 8. Mai 1919 wurde der Steinadler zum staatlichen 
Symbol der Republik Österreich erklärt (GAMAUF 1991). 

Allerdings war der Mensch dieser Vogelgruppe nicht durchwegs positiv gesinnt. Infolge ihrer 
Ernährungsweise wurden vor allem die Großgreife als Nahrungskonkurrenten betrachtet und 
als #Schädlinge$ eingestuft. Besonderen Aufwind erhielt diese Sichtweise, als im 18. Jahr-
hundert Rationalität, Nützlichkeitsdenken und Produktionsmaximierung zu Leitprinzipien der 
Landwirtschaft und Landnutzung erhoben wurden. Innerhalb des Adels ! der bis weit ins 19. 
Jahrhundert die einzig jagdberechtigte Bevölkerungsgruppe darstellte ! kam es zu einer fol-
genschweren Haltungsänderung gegenüber Greifvögeln. Aus beizjagdbegeisterten Grund-
herren, die bis dahin Greifvögel und deren Horste um des eigenen Jagdvergnügens willen 
geschont hatten (Kumerloeve 1961), wurden binnen weniger Generationen aufgeklärte 
Landwirtschafts-Reformer, die Vernichtungsfeldzüge gegen alles #Raubwild$ predigten und 
praktizierten.   

Spätestens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war diese Haltung europaweit zum Allgemein-
gut geworden und erlebte mit der #Verbürgerlichung$ der Jagd auch eine entsprechende 
Breiten- und Flächenwirksamkeit. Sie bildete jedenfalls das stereotyp wiederholte Motiv einer 
beispiellosen Verfolgungskampagne gegen jegliches #Raubwild$. Greifvögel wurden ausge-
horstet, vergiftet, in Fallen gefangen und abgeschossen, wobei die Effizienz der Verfolgung 
mit der Entwicklung leistungsfähiger und weittragender Schusswaffen rasch zunahm. Popu-
lationsdynamisch am folgenschwersten waren sicherlich die allgemein üblichen Abschüsse 
von Altvögeln im Horstbereich, bzw. das Ausschießen besetzter Horste, wobei der je-
weils brütende, bzw. hudernde Altvogel gleich mitsamt dem Gelege bzw. den Jungen ver-
nichtet wurde. Spätestens aus dieser Zeit dürfte die extreme Störungsempfindlichkeit vieler 
Greifvögel im Horstbereich stammen ! sie ist das Er gebnis einer ebenso  scharfen, wie er-
barmungslosen Selektion durch den jagenden Menschen. Da Großgreifvögel wie Adler an 
der Spitze der Nahrungskette stehen und in dementsprechend geringen Dichten vorkommen, 
verschwanden sie aufgrund der Intensität und Vehemenz der Verfolgung in vielen Gebieten 
Europas oft binnen weniger Jahre (FISCHER 1979). 

Gerechterweise darf nicht verschwiegen werden, dass auch Ornithologen im Zuge des im 
18. Jh. aufblühenden Eiersammelns ihren Beitrag zum Rückgang von Großgreifvögeln ge-
leistet haben. So gelangte zum Beispiel ein gewisser Friedrich MOEBERT aufgrund seiner 
Besessenheit als Eiersammler zu zweifelhaften Ehren, indem fortan das Ausnehmen von 
Nestern in Verbindung mit seinem Namen als $Ausmöbern$ bezeichnet wurde 
(TIMMERMANN 1971 zit. in ORTLIEB 1989). 

Die Wirkung der intensiven Verfolgung lässt sich ge rade am Beispiel Österreichs gut 
veranschaulichen: bis zum Ende des 20. Jahrhunderts  waren hier 6 der ursprünglich 7 
heimischen Adlerarten ausgerottet" GAMAUF (1991) ha t die traurigen Schlusspunkte 
dieser Entwicklung zusammengestellt: 
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!  Fischadler (Pandion haliaetus), 1949 Abschuss eines letzten brutverdächtigen Paares in 
der Südsteiermark 

!  Seeadler (Haliaeetus albicilla), letzte erfolgreiche Brut 1945 

!  Schlangenadler (Circaetus gallicus), Eifund vor 1806 

!  Kaiseradler (Aquila heliaca), letzte Brutnachweise aus der Lobau 1810 bzw. 1818 

!  Schreiadler (Aquila pomarina), letzter Horstfund 1853 in der Lobau 

!  Zwergadler (Aquila pennata) letzter Brutnachweis 1951 im Gurktal in Kärnten                                             

 

Lediglich der Steinadler konnte sich aufgrund der Unzugänglichkeit der Horste in den öster-
reichischen Alpen mit weniger als 10 (') Brutpaaren um 1900 halten. Weil das geringere Kon-
fliktpotential in den extensiv genutzten Gebirgsregionen frühzeitig zu einem nachlassenden 
Verfolgungsdruck geführt hat, und andere Gefährdungen wie Pestizidbelastung hier weniger 
ins Gewicht fielen, konnte sich aus dem kärglichen Steinadler-Restbestand im Verlauf des 
20. Jahrhunderts erneut ein vitale Population entwickeln, die allerdings auf die Gebirge be-
schränkt blieb. Bei Arten des Tieflands verlief die Erholung wesentlich langsamer. Beim 
Seeadler kam es dank intensiver, europaweiter Schutzmaßnahmen und der dadurch beding-
ten Wiederausbreitung erst ab 2001 zu erfolgreichen Bruten in Österreich. Auch dem Kaiser-
adler ist erst nach 190 Jahren ausrottungsbedingter Abwesenheit 1999 die Rückkehr nach 
Österreich gelungen. Die heimischen Bestände beider Großgreife bewegen sich allerdings 
immer noch auf einem niedrigen und durchaus kritischen Niveau.   

Im Folgenden soll nun die in früheren Jahrhunderten legale und in der heutigen Zeit illegale 
Verfolgung anhand von Seeadler (Haliaeetus albicilla), Steinadler (Aquila chrysaetos) und 
Rotmilan (Milvus milvus) dargestellt werden. 

 

2.1.2 Verfolgung und Bestandsentwicklung beim Seeadler ( Haliaeetus albicilla ) 

Ende des 19. Jahrhunderts w ar der Seeadler als Brutvogel in Deutschland weites tge-
hend und in Österreich völlig verschwunden. Hierfür  war im Wesentlichen die Verfol-
gung durch den Menschen ursächlich. 

An einigen Beispielen soll das Ausmaß und die Intensität der Verfolgung verdeutlicht wer-
den: 

In Mecklenburg sind von 1841/42 bis 1852/53 mindestens 412 Adler erlegt worden, wobei 
die Hauptmasse auf den Seeadler entfiel (PREEN 1855, zit. OEHME 1961). Nach schwedi-
schen Angaben betrug der Abschuss um 1894 jährlich um 325 Adler, davon sicher 70* 
Seeadler. In Norwegen schließlich sind von 1900 bis 1966 Prämien allein für 22.137 getötete 
Adler gezahlt worden (BIJLEVELD 1974 in FISCHER 1979). In Dänemark, das um 1880 
noch etwa 50 Horstpaare aufwies, war der Seeadler 1912 ausgerottet (SCHIOLER zit. in 
GLUTZ et al. 1989). In Polen brüteten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ca. 20 Brutpaa-
re (OEHME 1961), dieses Vorkommen am Oderhaff war der letzte Verbreitungsschwerpunkt 
in diesem Teil Europas. 

In Westeuropa war der Seeadler bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet, die westlichs-
ten Vorkommen gab es in Mitteleuropa  zu dieser Zeit in Mecklenburg-Vorpommern (12 
Brutpaare) und in Brandenburg. 

Durch das Inkrafttreten wirksamer Schutzgesetze und die Aufhebung der Prämienzahlung 
ließ die Verfolgung des Seeadlers nach 1920 erheblich nach. Da auch der Naturschutzge-
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danke mehr und mehr um sich griff, war das Ergebnis eine Erholung der Seeadlerbestände 
mit der Tendenz, ehemals verwaiste Gebiete wieder zu besiedeln (FISCHER 1979). 

In den 1960er und 1970er Jahren wurde diese Entwicklung jedoch gebremst und schließlich 
kam es zu erneuten Bestandseinbußen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit to-
xischen Nebenwirkungen (vor allem DDT). Erst nachdem in der Mitte der 1970er in den 
meisten europäischen Ländern der Einsatz von DDT in Land und Forstwirtschaft verboten 
wurde, begannen sich die Brutbestände zu stabilisieren und der Wiederausbreitungsprozess 
kam erneut in Gang. 

Obwohl der Seeadler in Europa praktisch in allen Ländern, in denen er vorkommt, gesetzli-
chen Schutz vor menschlicher Verfolgung genießt, kommen illegale Übergriffe bis heute vor. 
Speziell im östlichen Mitteleuropa wurden in den letzten 15 Jahren viele Seeadler vergiftet. In 
Tschechien starben alleine von 2006 bis 2008 mindestens 10 Seeadler durch Carbofuran 
(BIRDLIFE TSCHECHIEN 2008). In Österreich kamen seit 2000 zumindest acht Seeadler 
und zwei Kaiseradler (Aquila heliaca) durch Carbofuranvergiftungen um (WWF 
ÖSTERREICH 2008). 

Auch in Ungarn wird den Vögeln auf diese Weise nachgestellt. Von 1998 bis 2008 wurden 
dort zumindest 74 Adler vergiftet. (42 Seeadler, 31 Kaiseradler (2005 bis 2008), 1 Steinadler) 
(BIRDLIFE MME HUNGARY 2008).  

Bei optimistischer Betrachtungsweise darf mittelfristig eine Verbesserung der Situation bei 
Vergiftungsfällen mittels Carbofuran erwartet werden, da die Verwendung und sogar der Be-
sitz dieses hochtoxischen Breitbandpestizids seit Dezember 2008 in der EU verboten ist.  

Ein weiteres großes Problem für die noch kleine, am Arealrand liegende österreichische 
Seeadlerpopulation stellen illegale Abschüsse  dar. So wurden allein im Weinviertel von 
Ende 2007 bis November 2008 mindestens 2,  wahrscheinlich sogar 4 Seeadler geschossen. 

 

2.1.3 Verfolgung und Bestandsentwicklung beim Stein adler ( Aquila chrysaetos ) 

Der Steinadler war ursprünglich in weiten Teilen Europa s beheimatet, er besiedelte 
vor der Ausrottung durch den Menschen auch die ausg edehnten Tiefländer (GLUTZ  
VON BLOTZHEIM et al.1989). 

Bereits 1642 war er im Erzgebirge verschwunden, um 1750 aus dem Harz und Ende des 18. 
Jahrhunderts von der schwäbischen Alb. Um 1925 brütete das letzte Paar in Bayern 
(NIETHAMMER zit. in FISCHER 1984). Wie vehement die Ausrottung betrieben wurde, wird 
anhand der Abschusszahlen deutlich: 

Von 1875 ! 1925 wurden im Allgäu und Nachbargebiete n #über 200$ Adler allein von 3 Jä-
gern abgeschossen (FISCHER 1984). 

Die Abschussstatistik des Kantons Graubünden weist von 1872 ! 1920 409 abgeschossene 
Steinadler aus, dabei allein von 1905 ! 1920 56 Stü ck (HESS zit. in FISCHER 1984). 

Der Steinadler konnte sich nur in wenigen unzugänglichen Rückzugsgebieten der Alpen und 
Karpaten halten. Von dort aus erfolgte nach Unterschutzstellung der Art die Wiederbesied-
lung des gesamten Alpenraumes (BAUER & BERTHOLD 1997). TRATZ (Columba 2, 1950) 
schätzte den Bestand in den österreichischen Alpen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf 2 ! 
3 Paare. Auch trotz des gesetzlichen Schutzes wurde der Steinadler bis in die jüngste Zeit 
weiter verfolgt. NIEDERWOLFSGRUBER (1966 zit. in GLUTZ et al. 1989) schätzt die Zahl 
der von 1959!1965 erlegten, tot gefundenen oder aus gehorsteten Adler in Österreich auf 
mindestens 100 Exemplare.  
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Mittlerweile wird die Population in den Alpen auf 1100 - 1200 BP geschätzt (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL 2004) und gilt als stabil und gesättigt. Dennoch ist es dem Steinadler bis 
heute nicht gelungen, die Mittelgebirge und Tieflandschaften Mitteleuropas wiederzubesie-
deln. 

Trotz gesetzlichem Schutz ist der Steinadler auch b is in die jüngste Vergangenheit 
nicht sicher vor illegaler menschlicher Verfolgung , wie der Fund eines erschossenen 
Weibchens in Weyer/OÖ im Jahr 2008 zeigt. 

 

2.1.4 Verfolgung und Bestandsentwicklung beim Rotmi lan (Milvus milvus )  

So wie alle Greifvogelarten war auch der Rotmilan Ziel einer breit angelegten Vernichtungs-
kampagne seitens der Jagd. Diese begann etwa Mitte de 18. Jh. und erreichte im 19. Jh. bis 
Anfang 20. Jh. ihren Höhepunkt. Erst nach 1945 flaute die Intensität der Verfolgung langsam 
ab (ORTLIEB 1989). Dabei gehörte der Rotmilan zu den am leichtesten abzuschießenden 
Vögeln, wie dies bereits GOEZE 1794 (zit. in ORTLIEB 1989) mitteilt: #Jäger passen ihnen 
daher sehr auf, und sie sind unter allen Vögeln am leichtesten zu schießen,...weil sie in der 
Luft so wenig Bewegung machen!. 

Restpopulationen blieben da und dort erhalten, so z.B. im Hakel (KALMUS 1910 zit. in 
ORTLIEB 1989). Von derartigen Resten erfolgte in den 30er bis 40er Jahren des 20. Jh. auf-
grund des nachlassenden Verfolgungsdrucks eine langsame Wiederausbreitung des Rotmi-
lans. 

Derzeit brüten in Europa 19.000 ! 25.000 Paare (BIR DLIFE INTERNATIONAL 2000), was in 
etwa 95* des Weltbestandes entspricht. 

 

2.2 Störungsempfindlichkeit 

2.2.1 Definitionen des Begriffes #Störung$ 

SCHAEFER & TISCHLER (1983 in STOCK et al. 1994) definieren #Störungen$ als nicht zur 
normalen Umwelt von Organismen, Populationen oder zum normalen Haushalt von Ökosys-
temen gehörende Faktoren oder Faktorenkomplexe, häufig vom Menschen ausgelöst, die 
reversible oder irreversible Veränderungen in den Eigenschaften dieser Systeme bewirken. 

Nachhaltige Störung ! gravierende Störung:  

"Als gravierend oder nachhaltig wird ein anthropogener oder natürlicher Störreiz aufgefasst, 
der beim Individuum, einer Population, [...] Reaktionen und Konsequenzen nach sich zieht, 
die nicht kompensiert werden können und die Anpassungsfähigkeit überfordern! (SÜDBECK 
& SPITZNAGEL 2001). "Gravierend sind Einflüsse, die die individuelle Fitness mindern, die 
Tragfähigkeit eines Lebensraumes (durch Verinselung, Verkleinerung, Blockierung) beein-
trächtigen oder ihn sogar ganz entwerten! (SÜDBECK & SPITZNAGEL 2001).  

Heute werden Störungen als erheblicher und flächig wirkender Belastungsfaktor für 
den Naturhaushalt angesehen (STURM 2001). So gelten  Störungen durch den Men-
schen als eine wichtige Gefährdungsursache für Brut vogelarten in Deutschland 
(KOSTRZEWA 1988).  "Erholungs- und Sportaktivitäten zählen zu den zentralen Gefähr-
dungsursachen des Arten- und Biotopschutzes, zumindest in Schutzgebieten! (GEORGII 
2001). Die Auswirkungen von Störreizen durch Freizeitaktivitäten auf Wildtiere werden je-
doch von den Verursachern selbst kaum wahrgenommen (STURM l.c.). Störungsverursa-
cher sind neben Erholung/Tourismus auch Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und sonstige Nut-
zungen aber auch Forschungsaktivitäten (GEORGII 2001). Die Tourismus-Industrie steht 
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nach SCHULZ (2002) hinter Land- und Forstwirtschaft an dritter Stelle der Verursacher 
nachhaltiger Störungen für die Vogelwelt und somit des Artenrückgangs,  wobei besonders 
Großvögel, z.B. Greifvögel, betroffen sind (BAUER & THIELKE 1982 in STUBBE 1996). 

Nach dem Vorsorgeprinzip muss ein Einfluss bereits dann als gravierend gedeutet 
werden, wenn ein geändertes Verhalten beobachtbar i st, das möglicherweise  negative 
Auswirkungen auf Energiehaushalt oder Kondition ein es Individuums hat (STOCK et 
al. 1994). 

 

2.2.2 Störreize durch menschliche Aktivitäten in de r Natur und deren Auswirkungen  

2.2.2.1 Kategorien von Störreizen 

Anthropogene Störreize sind in der Regel nur #Nebenwirkungen$ von Erholungsnutzung, 
Bewirtschaftung und Verkehr. Von verschiedenen (Freizeit-) Aktivitäten gehen unterschiedli-
che (optische und akustische) Störreize in unterschiedlicher Intensität und Dauer aus: 

!  Freizeit- und Sportaktivitäten: 

Wanderer/Spaziergänger, Radfahrer, Pilze- und Beerensammeln, Angelsport, Tierfotografen, 
Vogelbeobachter, Jogger, Reiter, Mountainbiker, Langläufer und andere Wintersportarten, 
Klettern, Wassersport und Badebetrieb, Bootssport wie Kanutouren, Segeln, Windsurfen, 
Modellflug, Flugdrachen, Segelflugzeuge, Heißluftballons und Gleitschirmflieger, etc.; 

!  Verkehr: 

div. Fahrzeuge (PKW, Motorräder, Traktoren, Erntemaschinen, Holztransport), Schiffs- und 
Bootsverkehr, etc.; 

!  Bewirtschaftung: 

Holzernte/Waldumbau, Jagd/Wildmanagement, Fischerei, etc.; 

!  Sonstiges: 

Baumaßnahmen, Militärische Übungen, Grenzsicherung (Hubschrauberflüge, Soldaten), 
Forschung, etc.; 

 

2.2.2.2 Auswirkungen von Störreizen speziell auf br ütende Vögel 

Die unmittelbare Reaktion auf Störreize ist die Beunruhigung, Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass Störreize auch ohne sichtbare Verhaltensreaktion Auswirkungen auf Wildtiere 
haben können (STURM 2001).  

Generell kann als belegt gelten, dass menschliche S törungen fast immer negative 
Auswirkungen auf Brut- und Rastvögel haben (KELLER 1995). KELLER (1995) stellt wei-
ter fest, dass in 37 von 46 Forschungsarbeiten (verteilt auf unterschiedliche Vogelgruppen) 
die Autoren auf negative Auswirkungen in mindestens einem Bruterfolgsparameter (z.B. An-
zahl der Jungen pro Brutpaar) schlossen, nur in 9 Arbeiten wurde keine Beeinflussung des 
Fortpflanzungserfolgs festgestellt. Auch VAN DER ZANDE et al. (1984) beobachten, dass 
Erholungssuchende einen signifikant negativen Einfluss auf Vogelpopulationen in Wäldern 
haben, selbst auf Allerweltsarten wie Rotkehlchen, Ringeltaube und Zaunkönig.  
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Je nach Art, Intensität und Dauer der Störung kann es zu folgenden Auswirkungen kommen: 

Erhöhte Herzschlagfrequenz und Stress:  

Bei Annäherung eines Menschen zum Beispiel zeigt sich eine drastische Herzschlagfre-
quenzerhöhung bei einem brütenden Vogel (STOCK et al. 1994). Dadurch ergibt sich auf-
grund des erhöhten Stoffwechselumsatzes auch ein höherer Energieverbrauch. Störungen, 
die abseits von Wegen stattfinden, haben i.d.R. wesentlich nachhaltigere Folgen als ver-
gleichbare Störungen, die von bekannten Störquellen, z. B. regelmäßig frequentierten Wan-
derwegen, ausgehen (BERGER 1994, eigene Beob.).  

Verminderter Fortpflanzungserfolg:  

Die Gründe für die Verringerung des Bruterfolgs durch Störungen können sein: 

!  Schädigung an Embryonen oder Küken, wenn Alttiere ihre Eier nicht bebrüten bzw. hu-
dern können (HÜPPOP 1995)  

!  Erhöhter Energieaufwand der Elterntiere beim Wiedererwärmen des Geleges (HÜPPOP 
1995). 

!  Durch niedrige Temperaturen können störungsbedingte Brutpausen die Embryonalent-
wicklung verlangsamen und damit die Brutzeit verlängern (HÜPPOP 1995). Bei starker 
Sonneneinstrahlung kann die störungsbedingte Abwesenheit des brütenden Altvogels zu 
einer Überhitzung und zum Absterben der Eier führen. 

Verschiedene Untersuchungen belegen bei Vögeln einen verminderten Bruterfolg infolge von 
Störungen. Der Bruterfolg von Uhus (Bubo bubo) ist in Felsregionen mit Klettersport um 
mehr als 50* niedriger als in vergleichbaren Gebiet en ohne Klettersport (MEBS & 
SCHERZINGER 2000). Für Sachsen schildern KIRMSE & FREUND (2002) einen sehr ge-
ringen Bruterfolg beim Seeadler (0,5 juv./BP bei 3 BP über einen Zeitraum von 10 Jahren) in-
folge häufiger Störungen an den Brutplätzen. 

Aufgabe der Brut, Verlust von Gelegen oder Jungen:  

Beim Schreiadler (Aquila pomarina) wurden die Auswirkungen von Störungen auf die Flucht-
distanz eingehend untersucht: 

Störungen, die zur Abwesenheit der Altvögel führen, können Beutegreifer begünstigen und 
zum Verlust von Gelegen oder Jungvögeln führen (LANGGEMACH & KRÜGER 2000). 
SCHELLER et al. (2001a) untersuchten in den vier Hauptverbreitungsgebieten in Mecklen-
burg-Vorpommern zwischen 1994 und 1997 systematisch Störungen im Lebensraum von 
Brutpaaren. Dabei wurde die Umgebung der Brutwälder und Nahrungsreviere in der offenen 
Landschaft besonders berücksichtigt.  

Die größte Beeinträchtigung stellt sowohl von der H äufigkeit des Auftretens als auch 
von der Störwirkung her der frei sichtbare Mensch d ar, der in das Nahrungs- oder 
Horstrevier eindringt.  Interessant ist wiederum der Vergleich mit den Verhältnissen in Lett-
land. Während in Mecklenburg-Vorpommern mittlere Fluchtdistanzen zwischen 150 und 250 
m ermittelt wurden, betrugen sie in Lettland nur etwa 50 bis 100 m. Die bedeutend geringe-
ren Fluchtdistanzen in Lettland führen SCHELLER et al. (2001a) auf beträchtlich weniger 
Störungen zurück. Das größere Störpotenzial in Mecklenburg-Vorpommern bewirkt also kei-
ne Gewöhnung oder geringere Scheu, sondern das Gegenteil. Gleichwohl kann bei einzel-
nen Individuen eine Gewöhnung an bestimmte Reize erfolgen, z. B. regelmäßigen Straßen-
verkehr. Solche individuellen Besonderheiten sind bisher als Ausnahmen anzusehen und 
dürfen nicht zu falschen Schlussfolgerungen verleiten. Grundsätzlich werden regelmäßige 
und immer wiederkehrende menschliche Aktivitäten eh er toleriert, wie z.B. landwirt-
schaftliche Arbeiten ! zumal wenn sie mit Nahrungsb ereitstellung einhergehen. Für 
den Brutverlauf folgenschwer sind jedoch unkalkulie rbare Störreize von hoher Intensi-
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tät und Spontaneität, unregelmäßige Dauerstörungen sowie Störungen im direkten 
Horstbereich.  

Exemplarisch seien hier auch einige Fälle aus Österreich (Deutschland) aufgelistet: 

!  Aufgabe der Brut (Eier) beim Seeadler (H. albicilla) aufgrund von Forstarbeiten in der 
Horstumgebung, wobei weder dem Grundbesitzer noch den Forstarbeitern der Horst be-
kannt war (PROBST 2009). 

!  Aufgabe der Brut (Eier) beim Seeadler (H. albicilla) aufgrund von Forstarbeiten in der 
Horstumgebung, wobei zumindest dem Grundbesitzer der bebrütete Horst bekannt war, 
also der Brutverlust bewusst in Kauf genommen wurde (PROBST 2009)' 

!  Aufgabe der Brut (Eier) beim Kaiseradler (A. heliaca) wahrscheinlich durch einen in 
Horstnähe arbeitenden Imker. Das Paar bezog im darauf folgenden Jahr einen anderen 
Horststandort (A. RANNER mündl. Mitt.). 

!  Prädation des Geleges beim Mäusebussard (B. buteo) infolge der störungsbedingten Ab-
wesenheit der Elterntiere (militärische Übung, westl. Weinviertel, eigene Beob.). 

!  Verlust des bebrüteten Geleges beim Mäusebussard (B. buteo) durch forstliche Arbeiten 
im Horstbereich (Fällen des Horstbaumes', westl. Weinviertel, eigene Beob.). 

!  Aufgabe der Brut beim Habicht (Accipiter gentilis) einhergehend mit dem Verschwinden 
des Brutpaares und anschließender Verwaisung des Brutreviers für die folgenden 5 Jahre 
(Jagdkanzel in 30 m Entfernung vom Horst, westl. Weinviertel, eigene Beob.). 

!  Von 21 in Österreich aufgegebenen Schwarzstorchbruten gingen 10 durch Absturz 
(Schnee- oder Windbruch), fünf durch menschliche Störungen (Photographen, Wanderer), 
drei durch Schlägerungen des Horstbestandes und zwei durch Forststraßenbau verloren; 
einmal wurden die Jungen ausgehorstet (SACKL 1993).  

!  Im Wienerwald wurden zwei von sieben Schwarzstorchbruten aufgrund von Störungen 
aufgegeben (FRANK & BERG 2001). 

!  In Schleswig-Holstein war bei Schwarzstörchen der Bruterfolg bei Horststandorten um das 
dreifache geringer, wenn der Horst näher als 150 m zum nächsten Weg lag (JANSSEN & 
KOCK 1996). 
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3 HORSTSCHUTZZONEN 

3.1 Horstschutzmaßnahmen  

3.1.1 Aktiver Horstschutz (Horstbewachungen) 

Aktive Horstschutzmaßnahmen (Horstbewachungen) sind nur im Fall stark exponierter Hors-
te zweckmäßig, die akut durch Eierdiebstahl, Aushorstung der Jungvögel oder durch tempo-
rär starke Störung bedroht sind. 

Aufgrund des großen personellen und finanziellen Aufwandes sind solche Maßnahmen nur 
im Einzelfall sinnvoll. In der Regel ist davon abzusehen.  

 

3.1.2 Passiver Horstschutz (Horstschutzzonen) 

Passiver Horstschutz, also die Ausweisung von Horstschutzzonen, zählt mittlerweile in vielen 
europäischen Ländern zu den erfolgreichsten Methoden, um den Bestand gefährdeter Vo-
gelarten zu sichern bzw. eine positive Bestandsentwicklung zu unterstützen.  

 

3.1.3 Entwicklung des gesetzlich verordneten Horsts chutzes in Europa 

Nach den katastrophalen Bestandsrückgängen bei vielen Großvögeln gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts waren es die skandinavischen Länder Schweden (1924) und Finnland (1926) 
sowie die Niederlande (1936), die die ersten gesetzlichen Horstschutzzonen verordneten. 
Die meisten anderen Länder zogen erst ab den 1950er und 1960er Jahren nach. 

Tab.1: Abfolge der Verordnung gesetzlicher Horstschutzzonen in Europa 

Zeitraum Ausweisung von Horstschutzzonen 

1920 - 1930 Schweden (1924), Finnland (1926) - Åland bereits 1924 

1930 - 1940 Niederlande (1936) 

1940 - 1950 Polen (1949) 

1950 - 1960 Großbritannien (1954), Tschechoslowakei (1956), Estland (1957)  

1960 - 1970 Slowakei (1965), Bulgarien, Dänemark, Kroatien, Makedonien (1967), Norwegen (1968)

1970 - 1980 Deutschland (1973 ! 1980, abhängig vom Bundesland),  Ungarn (1974 ! keine forstli-
chen Maßnahmen, 1996 ! generelles Störungsverbot) 

1980 - 1990 Ukraine (1980), Griechenland (1985) 

1990 - 2000 Jugoslawien (Serbien & Montenegro) (1993), Albanien (1994), Island (1995), Litauen 
(1999)  

seit 2000  Lettland (2000 ! Mikroschutzgebiete) 
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3.1.4 Schutz der Horststandorte und Ausweisung von Horstschutzzonen in ausge-
wählten Ländern Europas  

Neben der gesetzlichen Verankerung, als Grundlage für einen funktionierenden Horstschutz 
sind auch klare und rechtlich verbindliche Vorgaben notwendig. Die Situation ist dabei in den 
einzelnen Ländern Europas recht unterschiedlich. Einen Überblick gibt Tab.2. 

Tab.2: Schutz der Horststandorte und Ausweisung von Horstschutzzonen in ausgewählten Ländern 
Europas # aus  "Action Plan for the conservation of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albi-
cilla) # Helander, B. & T. Stjernberg, 2002 - BirdLife International - Sweden 

Staat Gesetzlicher 
Schutz der 
Horste und 
der Horst-
bäume 

Festgelegte Schutzzonen 
um die Horstbäume 
(Schutz vor Schlägerun-
gen) 

Festgelegte Schutzzonen 
gegen Störungen durch 
forstliche Aktivität (Durch-
forstungen, etc.) 

Festgelegte Schutzzonen 
gegen Störungen durch 
andere Aktivitäten (Frei-
zeitnutzung, Jagd, etc. )  

Gibt es einen 
nationalen 
Aktionsplan 
für bekannte 
Horststand-
orte 

Dänemark Ja Nein Nein Nein Nein 

Deutschland Ja 100 m 300 m 300 bis 500 m Nein 

Estland Ja 100 m (Privatbesitz) 
200 m (Staatsbesitz) 

100 m (Privatbesitz) 
200 m (Staatsbesitz) 

100 m (Privatbesitz) 
200 m (Staatsbesitz) Ja 

Finnland 

Ja 

Staatsbesitz: Zonen vor-
handen, jedoch Radius nicht 
genau festgelegt, Privatbe-
sitz: nicht festgelegt 

Staatsbesitz: Zonen vor-
handen, jedoch Radius nicht 
genau festgelegt, Zone A: 
keine Aktivitäten erlaubt, 
Zone B: keine forstlichen 
Aktivitäten zwischen 15. 
Februar und 31. August; 
Privatbesitz: nicht festgelegt

Staatsbesitz: Zonen vor-
handen, jedoch Radius nicht 
genau festgelegt, Zone A: 
keine Aktivitäten erlaubt, 
Zone B: keine forstlichen 
Aktivitäten zwischen 15. 
Februar und 31. August; 
Privatbesitz: nicht festgelegt

Ja 
(regionale 

Pläne  
vorhanden) 

Großbritannien 

Ja Nein Nein 

Nein (Nur bei beabsichtigter 
Störung ! an besetzten Nes-
tern mit Eiern oder Jungvö-
geln, bzw. beim Bau des 
Nestes) 

Nein 

Litauen Ja 200 m 200 m Störung von Adlerhorsten ist 
verboten Nein 

Österreich 
Ja 

(auf Landes-
ebene) 

 

Nein Nein Nein Nein 

Polen 

Ja 200 m 

200 m (ganzes Jahr), 500 m 
(1.Jänner - 31.August) 

200 m (ganzes Jahr), 500 m 
(1.Jänner - 31.August -    
generelles Betretungsver-
bot) 

Ja 

Schweden 
Ja 

Ja (Radius nicht festgelegt) 
jedoch meistens 50 m (frü-
her 200 m) 

Ja (Radius nicht festgelegt) Ja (Radius nicht festgelegt) Nein 

Slowakei Ja nicht festgelegt individuelle Abmachungen nicht festgelegt Nein 

Tschechische 
Republik 

Ja 300 m 300 m 300 m Nein 

Türkei Ja Nein Nein Nein Nein 

Ukraine Ja Nein Nein Nein Ja 

Ungarn Ja 100 m 100 m (400 m) 400 m Ja 
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4 ANFORDERUNGEN AN EINE IDEALE HORSTSCHUTZZONE ! 
BEST PRACTICE BEISPIEL 

Damit ein ausreichender Schutz vor Störungen gegeben ist, besitzen erfolgreiche Horst-
schutzzonen eine räumliche  und eine zeitliche Schutz-Komponente . 

 

4.1 Räumliche Komponente 

In den meisten Ländern wird die geschützte Fläche um den Horst in 2 Zonen  eingeteilt.  

 

!  Kernzone (umgibt den Horstbaum im Umkreis von 300 m  bzw. in Ausnahmefällen 
im Umkreis von 200 m)  

 

r = 200 m (= 12,56 ha)  bis  

r = 300 m (= 28,27 ha)  

 

!  Pufferzone (umgibt die Kernzone in einer Breite von  200 m bzw. in Ausnahmefällen 
in einer Breite von 300 m)  

 

Pufferzone = 200 m (= 65,97 ha) bis Pufferzone = 30 0 m (= 50,27 ha) 

 

  

Abb. 1: Hortschutzzone mit einer 300 m Kernzo-
ne und einer 200 m Pufferzone 

Abb. 2: Horstschutzzone mit einer 200 m Kern-
zone und einer 300 m Pufferzone 
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4.2 Zeitliche Komponente 

Die zeitliche Komponente regelt jahreszeitliche Nutzungseinschränkungen und Nutzungs-
verbote.  

 

!  Kernzone (umgibt den Horstbaum)  

In der Kernzone sind in sensiblen Phasen keinerlei Störungen  erlaubt. Dabei ist es uner-
heblich ob diese Störungen durch forstwirtschaftliche Tätigkeiten, die Jagd oder sonstige 
Nutzungsformen (u.a. Freizeitnutzung, Bautätigkeit, etc.) zustande kommen. 

Die sensiblen Phasen umfassen: 

 

Balz & Paarbildung 

Horstbau 

Brutzeit 

Jungenaufzucht  

 

In der restlichen Jahreszeit sind Nutzungen erlaubt, die den Charakter des Horststandortes 
nicht wesentlich verändern (erlaubt sind daher nicht: flächige Schlägerungen). 

 

!  Pufferzone (umgibt die Kernzone)  

In der Pufferzone sind grundsätzlich Nutzungen erlaubt. Während der sensiblen Phasen gibt 
es jedoch Nutzungseinschränkungen ! diese umfassen:  

 

o Motorsägeneinsatz 

o Einsatz von schweren Geräten (Forstmaschinen, etc.) 

o Forststraßenbau und sonstige schwere Eingriffe 

o Verbot von Großveranstaltungen (Open-Air Festival) 

 

4.3 Betreuung 

Damit Horstschutzzonen funktionieren und die gesetzlichen Vorgaben erfolgreich umgesetzt 
und kontrolliert werden können, empfiehlt sich der Einsatz von Artenschutzbeauftragten 
und Horstbetreuern . 

 

4.3.1 Artenschutzbeauftragter 

Ein Artenschutzbeauftragter kümmert sich auf Landes- oder Bundesebene um die Ge-
samtsituation der Art . Er koordiniert die einzelnen Horstbetreuer, verfolgt die Entwicklung 
des Bestandes (Monitoring) und engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Berich-
te, etc.). Falls es sich um nur wenige Brutpaare handelt, die betreut werden müssen, so kann 
der Artenschutzbeauftragte auch die Agenden des Horstbetreuers übernehmen. 
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4.3.2 Horstbetreuer 

Ein Horstbetreuer ist für die lokale Betreuung  einzelner Horste zuständig. Er kennt die 
Horststandorte, informiert die Grundeigentümer bzw. Nutzungsberechtigten und handelt mit 
ihnen, allfällige zeitliche und räumliche Nutzungseinschränkungen aus (Erstellung eines Nut-
zungsplanes zusammen mit den Grundeigentümern bzw. Nutzungsberechtigten, in Abstim-
mung mit dem Artenschutzbeauftragten). Zudem kümmert er sich auch um die Einhaltung 
der Auflagen (Kontrollfunktion). 

Dabei kann es sich um lokal agierende Ornithologen, engagierte Förster, Jäger oder Grund-
eigentümer handeln.  

Die Erfahrungen in Deutschland (Seeadlerschutz) haben gezeigt, dass das Engagement 
und der persönliche Kontakt zu den Nutzungsberechti gten  von größter Bedeutung für 
einen erfolgreichen Horstschutz ist.  

Ein detailliertes Artenschutzprogramm für Adler, das viele der oben vorgestellten Elemente 
integriert stammt aus dem Land Brandenburg (MLUV) - siehe dazu 
www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2338/adler.pdf  

 

4.4 Für welche Arten wären Horstschutzzonen (Brutplatzsicherung) sinnvoll 

In Österreich gibt es eine ganze Reihe störungsanfälliger Großvögel, für die eine Auswei-
sung von Horstschutzzonen nach dem beschriebenen Muster Sinn machen würde. Die Liste 
möglicher Kandidaten für eine Horstschutzzonen-Regelung sei hier zur Orientierung wieder-
gegeben, auch wenn sich die vorliegende Studie in weiterer Folge auf eine kleine Auswahl 
besonders gefährdeter Arten des ostösterreichischen Tieflandes beschränkt, bei denen 
Horstschutzmaßnahmen dringend erforderlich sind. Aufgelistet sind hier auch bodenbrütende 
Arten, für die ebenfalls eine Sicherung des Neststandortes in landwirtschaftlich genutzten 
Flächen notwendig wäre. 
 

Tab.3: Auflistung von naturschutzrelevanten Arten, für die die Einrichtung von Horstschutzzonen 
(Brutplatzsicherung) sinnvoll erscheint (*ohne aktuelles Vorkommen, **ungewisser Brutstatus, 
***unregelmäßiger Brutvogel); Rote Liste nach FRÜHAUF (2005) 

Art Rote Liste Österreich Anmerkung 

Kormoran Vom Aussterben bedroht  

Nachtreiher Vom Aussterben bedroht  

Graureiher Gefährdung droht  

Schwarzstorch Gefährdung droht  

Seeadler Vom Aussterben bedroht  

Fischadler+ Ausgestorben  

Steinadler Gefährdung droht  Exponierte Horststandorte 

Kaiseradler Vom Aussterben bedroht  

Schreiadler+ Ausgestorben  

Zwergadler++ Datenlage ungenügend  
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Rotmilan Vom Aussterben bedroht  

Schwarzmilan Stark gefährdet  

Rohrweihe Gefährdung droht Bodenbrüter: Sicherung der Neststandorte in 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 

Kornweihe+++ Ausgestorben (aktuell eher als Vom 
Aussterben bedroht einzustufen) 

Bodenbrüter: Sicherung der Neststandorte in 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 

Wiesenweihe Vom Aussterben bedroht Bodenbrüter: Sicherung der Neststandorte in 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 

Rotfußfalke+++ Vom Aussterben bedroht  

Wanderfalke Gefährdung droht Exponierte Horststandorte 

Sakerfalke Vom Aussterben bedroht Exponierte Horststandorte 

Uhu Gefährdung droht  

Habichtskauz+++ Datenlage ungenügend  

 

 

4.5 Artspezifische Anforderungen an Horstschutzzone n 

Ausführlich behandelt werden im Folgenden nur Seeadler , Kaiseradler , Rotmilan  und 
Schwarzmilan ; 

 

4.5.1 Seeadler ( Haliaeetus albicilla ) 

4.5.1.1 Gefährdung ! Rote Liste Österreich 

CR (Vom Aussterben bedroht) 

4.5.1.2 Vorkommen 

Der Seeadler ist in Österreich seltener Brutvogel in den Auen entlang der großen Fließge-
wässer Donau, March und Thaya sowie punktuell auch an größeren Stillgewässern (Wald-
viertel, Burgenland). 

4.5.1.3 Bestand - Österreich 

7 Brutpaare (Stand 2008) 

4.5.1.4 Brutbiologie  

Die Partner eines Seeadler-Brutpaares halten sich fast das ganze Jahr über im Brutgebiet 
auf. Zwischen Oktober und Februar festigt sich die Paarbindung. Gleichzeitig wird mit dem 
Ausbau des Horstes und der Vorbereitung der Brutperiode (Balz) begonnen. Die Balz alter 
Paare setzt in Mitteleuropa ziemlich regelmäßig schon Mitte Dezember ein, erreicht aber erst 
Ende Jänner/Mitte März ihren Höhepunkt (BANZHAF 1937 / FISCHER 1979). Die Horste 
werden im Regelfall über viele Jahre genutzt (Horstplatztreue). Der Brutbeginn liegt zwi-
schen Mitte Februar und Anfang April. Im Abstand von 2 bis 5 Tagen werden 1!2, gelegent-
lich 3 Eier gelegt. Die Brutzeit beträgt 38 ! 42 Ta ge (BAUER et al. 2005). Im Alter von etwa 
zehn Wochen machen die Jungen ihre ersten Flugversuche. Dies fällt meist in die Zeit von 
Ende Juni bis Anfang Juli. Die Phase zwischen Flüggewerden und Auflösung des Familien-
verbandes zieht sich bis in den September hinein (MEYBURG & SCHELLER 2001). Anfang 
September setzt die Herbstbalz ein. Dabei halten sich die adulten Vögel meist in Horstnähe 
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auf und der Horst wird ausgebaut. Diese Phase dauert zumeist bis Ende Oktober. Zwischen 
Anfang November und Mitte (Ende) Dezember ist eine geringere Revierbindung festzustellen 
(GLUTZ et al. 1989). Mit vier bis fünf Jahren ist der Seeadler geschlechtsreif. 

Als Horststandorte werden in der Regel alte, hohe Bäume ausgesucht. Diese liegen meist in 
aufgelichteten Altholzbeständen, an Waldrändern und an Lichtungen. Typisch für den See-
adler ist das Vorhandensein von mehreren Horsten pro Revier (Wechselhorste'); allerdings 
können einzelne Horststandorte auch über Jahrzehnte kontinuierlich besetzt sein. 

 

4.5.1.5 Störungen des Brutgeschehens 

Für den Seeadler sind ungestörte Brutreviere maßgeblich für einen reibungslosen Brutab-
lauf. Die Empfindlichkeit gegenüber Störungen im Brutrevier ist beim Seeadler besonders 
groß. Bei menschlicher Anwesenheit im Horstbereich verlassen die Brutvögel den Horst und 
können längere Zeit wegbleiben. Während solcher Unterbrechungen ist das Gelege oder der 
Nachwuchs ungeschützt Witterungseinflüssen und Feinden ausgesetzt, die unter ungestör-
ten Bedingungen keine Rolle spielen würden. Anhaltende Störungen oder schwerwiegende, 
plötzliche Eingriffe in bisher unbehelligte Brutreviere können zur Aufgabe der Brut oder sogar 
des Reviers führen. Besonders empfindliche Phasen sind die Zeit der Revierbesetzung und 
die Brutzeit, also der Zeitraum vom Jahresbeginn bis zum April. Doch auch im Herbst gibt es 
sensible Zeiträume, deren Kenntnis vor allem beim forstlichen Wirtschaften wichtig ist: zwi-
schen September und November verstärkt sich die Revier- und Paarbindung, die Adler sind 
regelmäßig am Horst präsent und bereiten diesen für die nächste Brutsaison vor (verändert 
nach MÜLLER et al. 2005). 

Neben Störungen durch Forstarbeiten spielen Besucherverkehr und Freizeitaktivitäten (in-
klusive der Jagd und Fischerei) eine zunehmende Rolle. Daneben können auch tieffliegende 
Sportflugzeuge und Hubschrauber (z.B. Grenzschutz entlang der March-Thaya Grenze) im 
direkten Brutgebiet eine genannte Störquelle darstellen.  

 

4.5.1.6 Anforderungen an eine Seeadler-Horstschutzzone 

Tab.4: Brutbiologie und Einschränkungen in der Horstschutzzone (Kernzone & Pufferzone)  

Art Größe Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Brutbiologie  
Balz, 
Horst-
ausbau 

Brutzeit Jungenaufzucht 

Jungen 
werden 

selbststän-
dig 

Herbst-
balz, 

Horstaus-
bau 

geringere 
Revier-
bindung 

B
alz

Kernzone 300 m keine Störung Nutzung  
möglich  

Pufferzone 

 

200 m Nut-
zung  
mög-
lich 

Eingeschränkte Nutzung Nutzung möglich 

 
 

4.5.2 Kaiseradler ( Aquila heliaca ) 

4.5.2.1 Gefährdung ! Rote Liste Österreich 

CR (Vom Aussterben bedroht) 
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4.5.2.2 Vorkommen 

Das Vorkommen beschränkt sich gegenwärtig auf das Weinviertel sowie das Nordburgen-
land. 

4.5.2.3 Bestand - Österreich 

4 - 5 Brutpaare (Stand 2008) 

4.5.2.4 Brutbiologie  

Der Kaiseradler ist primär eine Art der offenen und halboffenen Steppengebiete. In Mittel- 
und Süd-Osteuropa besiedelt er jedoch sekundär die weitläufigen Agrarsteppen. Der Horst 
wird zumeist auf Einzelbäumen, in kleinen Baumgruppen und Waldremisen bzw. Wind-
schutzstreifen in der Kulturlandschaft errichtet. Es werden aber auch geschlossene Waldge-
biete als Brutplätze gewählt. Typisch für den Kaiseradler ist, dass selbst in solchen großen 
Waldgebieten zur Horstanlage immer Waldrandlagen, große Schläge oder Lichtungen sowie 
parkartig strukturierte Bereiche gewählt werden. Das entscheidende Kriterium ist hier ein gu-
ter Rundumblick. In Hanglagen wird der Horst auch in geschlossenen Wäldern gebaut, so-
fern vom Horst die freie Sicht über das Kronendach gewährleistet ist. 

Kaiseradler halten sich in Mitteleuropa mehr oder weniger das ganze Jahr über im Nah-
rungsrevier auf. Jedoch kann das Nahrungsrevier oft mehrere Kilometer vom Horststandort 
entfernt liegen. Dies gilt besonders dann, wenn der Horst in größeren Waldgebieten errichtet 
wird.  

Im Gegensatz zum Seeadler werden Horste oft neu errichtet ! in manchen Fällen bis zu 
mehreren Kilometern Entfernung zum alten Horst. Dies ist jedoch von Paar zu Paar sehr un-
terschiedlich. Einzelne Paare können auch über mehrere Jahre denselben Horst besetzen 
(eigene Beob.).  

Balz und Horstbau können ab Mitte Jänner beginnen. Die Eiablage beginnt (Mitte) Ende 
März und kann bis Ende April (Mitte Mai) dauern (BAUER et al. 2005). Späte Legezeitpunkte 
deuten meistens auf ein Ersatzgelege (Ersatzhorst) hin. Ersatzgelege werden gezeitigt, 
wenn der Horst durch Störung oder Unwetter (Sturm) aufgegeben wird (DANKO et al. 2007). 

Die Brutdauer beträgt 42 ! 45 Tage. Die Nestlingsda uer 55 ! 63 Tage (BAUER et al. 2005). 
Danach bleibt der Familienverband noch meist bis in den Herbst zusammen ! mit abneh-
mender Bindung an den Horststandort. 

 

4.5.2.5 Störungen des Brutgeschehens 

In der Kulturlandschaft werden auch regelmäßig Standorte als Nistplätze gewählt, die im 
Nahbereich von Straßen und Eisenbahnlinien oder unmittelbar entlang von Feldwegen lie-
gen. Während regelmäßige und gleichförmige Störquellen wie Autoverkehr, Züge und Trak-
toren durchaus toleriert werden (eigene Beob.), sind Störungen im Nahbereich des Horstes 
wie forstliche Eingriffe, bauliche Maßnahmen, Benutzung von Jagdeinrichtungen, Imkerei, 
Vogelbeobachter, Fotografen, etc., während der Brut- und Nestlingszeit kritisch und daher zu 
unterbinden. Eine besondere Schwierigkeit liegt beim Kaiseradler in der unvorhersehbaren 
Neuanlage von Horsten, die meist ein kurzfristiges Handeln des Artenschutzbeauftragten 
oder des Horstbetreuers erfordern. 

4.5.2.6 Anforderungen an eine Kaiseradler-Horstschu tzzone 

Tab.5: Brutbiologie und Einschränkungen in der Horstschutzzone (Kernzone & Pufferzone) 

Art Größe Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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Brutbiologie 
 Balz, Horstbau Brutzeit Jungen-

aufzucht 

Fami-
lien-
ver-
band 

 

falls Ersatzgelege 

 Balz, Horstbau Brutzeit Jungenauf-
zucht 

Fami-
lienver
band  

Kernzone 300 
m 

Nutzung 
möglich 

keine Störung* 
 

 Nutzung  möglich 

Pufferzone  200 
m 

Nutzung 
möglich Eingeschränkte Nutzung  Nutzung möglich 

+ falls sich der Horst im landwirtschaftlich genutzten Offenland befindet (Feldgehölz, Einzelbaum, Windschutzstrei-
fen) sind landwirtschaftliche Tätigkeiten (Feldarbeit) möglich. Nicht jedoch statische Störquellen (z.B. Brennholzge-
winnung, Nutzung jagdlicher Einrichtungen, Imkerei, Abstellen landwirtschaftlicher Geräte, etc.) 

 

 

4.5.3 Rotmilan ( Milvus milvus ) 

4.5.3.1 Gefährdung 

ROTE LISTE ÖSTERREICH: CR (Vom Aussterben bedroht) 

4.5.3.2 Vorkommen 

Das gegenwärtig einzige regelmäßig besetzte Vorkommen des Rotmilans in Ost-Österreich 
beschränkt sich auf die March-Thaya-Auen (ZUNA-KRATKY et al. 2000). Wesentlich unre-
gelmäßiger und seltener ist der Rotmilan Brutvogel in den Donau-Auen und im Weinviertel 
(BERG 1997). Auch in anderen Teilen Österreichs ist unregelmäßig mit einzelnen Bruten zu 
rechnen. 

4.5.3.3 Bestand - Österreich 

8 ! 10 Brutpaare (Stand 2008) 

4.5.3.4 Brutbiologie 

Der Rotmilan ist in Österreich ein Stand- und Strichvogel.  

Der Rotmilan bevorzugt reich gegliederte Landschaften, in welchen bewaldete und freie Flä-
chen abwechseln. Brutplätze finden sich oft in der Nähe größerer Gewässer. Die Art ist aber 
weit weniger an Feuchtgebiete gebunden, als der Schwarzmilan und nistet öfter als dieser in 
gewässerarmem, hügeligem und bergigem Gelände. Der Horst steht fast ausschließlich im 
Wald, wobei bis 200 m (400 m) vom Waldrand entfernte lichte Altholzbestände bevorzugt 
werden (GLUTZ et al. 1989). Die Ankunft am Brutplatz liegt zwischen Mitte Februar bis An-
fang April. Die Balz beginnt spätestens mit Ankunft im Brutgebiet, wobei eine ausgeprägte 
Horstbindung erst 4 bis 5 Tage vor Legebeginn zu beobachten ist (STUBBE 1961). Alte 
Horste aus dem Vorjahr werden regelmäßig wiederbesetzt (teilweise hohe Horstplatztreue), 
jedoch gibt es auch Paare die jedes Jahr einen neuen Horst bauen (GLUTZ et al. 1989). Bei 
der Suche nach Horststandorten sollte auch berücksichtigt werden, dass  anfänglich oft an 
mehreren Horsten gebaut wird und die endgültige Entscheidung für einen bestimmten Platz 
mitunter erst nach Tagen fällt (MEYER 1958, STUBBE 1961). 
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In Altholzbeständen steht ein Teil der Horste auf den stärksten Bäumen, mehr jedoch auf 
Bäumen mittleren Durchmessers und mittlerer Höhe, einzelne sogar auf schwächeren, leicht 
besteigbaren Bäumen. 

Der Legebeginn in Mitteleuropa ist Ende März, meist erst ab Anfang April, jedoch kann sich 
dieser bis Anfang Mai hinziehen. Die Brutdauer liegt bei 32 bis 38 Tagen (abhängig von der 
Anzahl der Eier), Ersatzbruten sind selten, kommen aber vor. Der Schlüpftermin liegt Mitte 
Mai bis Anfang Juni. Die Nestlingszeit beträgt meist 48 - 50 Tage, mitunter jedoch bis zu 70 
Tage' Dies hängt stark von der Nahrungsverfügbarkeit ab (BAUER et al. 2005). Die an-
schließende Ästlingszeit beträgt 7 bis 14 Tage. Das Ausflugsdatum kann sich bis Ende Au-
gust / Anfang September erstrecken. 

4.5.3.5 Anforderungen an eine Rotmilan-Horstschutzz one 

Tab.6: Brutbiologie und Einschränkungen in der Horstschutzzone (Kernzone & Pufferzone) 

Art Größe Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Brutbiologie 

normale Bruten   

Ankunft 
am Brut-

platz, Balz, 
Horstbau 

Brutzeit 
Jungen-
aufzucht 

 

Ä
stlingszeit 

 

Späte Bruten  

 
Ankunft am Brut-
platz, Balz, Horst-

bau 
Brutzeit  

Jun-
genauf-
zucht  

Ä
stlingszeit 

 

Kernzone 300m Nutzung  

möglich  
keine Störung  Nutzung möglich 

Pufferzone 200m Nutzung  

möglich  
Eingeschränkte Nutzung  Nutzung möglich 

 

 

4.5.4 Schwarzmilan ( Milvus migrans ) 

4.5.4.1 Gefährdung ! Rote Liste Österreich 

EN (Stark gefährdet) 

4.5.4.2 Vorkommen 

Der Schwarzmilan ist in Österreich spärlicher Brutvogel entlang der großen Fließgewässer 
(besonders an Donau, March, Thaya, Leitha, Rhein) sowie punktuell auch an den größeren 
Stillgewässern (Klagenfurter Becken). Einzelne, unregelmäßige Bruten können auch abseits 
dieser Gebiete stattfinden. 

4.5.4.3 Bestand - Österreich 

50 ! 100 Brutpaare (Stand 2008) 

4.5.4.4 Brutbiologie 

Der Schwarzmilan zeigt eine starke Bindung an Gewässer. Wie beim Rotmilan werden die 
Horste bevorzugt in lückigen Altholzbeständen - besonders an Waldrändern - angelegt, mit-
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unter sind die Horste auch in Feldgehölzen zu finden. Gerne werden Horste auch im Nahbe-
reich von Graureiher- und Kormorankolonien errichtet. Die Anlage eines neuen Horstes dau-
ert oft nicht mehr als (2) 3!5 Tage. Es werden aber  sehr viel mehr alte Horste  - auch von 
anderen Arten übernommen und ausgebaut (GLUTZ et al. 1989). Gewählt werden meistens 
die Kronenbereiche der höchsten Bäume. Der Schwarzmilan zeigt eine hohe Revier- und 
Horsttreue (BAUER et al. 2005). In nahrungsreichen Gebieten kann es sogar zu lockeren 
Koloniebildungen kommen (GLUTZ et al. 1989).  

Als Zugvogel trifft der Schwarzmilan meist gegen Ende März / Anfang April im Brutgebiet ein. 
Der Legebeginn ist meist gegen Ende April. Die Brutdauer beträgt zwischen 26 und 38 Ta-
gen (abhängig von der Anzahl der Eier). Die Nestlingsdauer beträgt 42 bis 45 Tage, jedoch 
werden die Jungen auch nach dem Ausfliegen noch weitere 40 bis 50 Tage mit Nahrung 
versorgt (BAUER et al. 2005).  

 

4.5.4.5 Anforderungen an eine Schwarzmilan- Horstsc hutzzone 

Tab.7: Brutbiologie und Einschränkungen in der Horstschutzzone (Kernzone & Pufferzone) 

Art Größe Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Brutbiologie 

kürzere Brutzeit  
 

A
nkunft am

 
B

rutplatz, B
alz, 

H
orstbau 

Brut
zeit

Jungen-
aufzucht

Ä
stlingszeit

 

 

 

 

 

 

längere Brutzeit  

 

A
nkunft am

 
B

rutplatz, B
alz, 

H
orstbau 

Brut-
zeit 

Jungen-
aufzucht

Ä
stlingszeit

 

 

 

 

 

Kernzone 300m Nutzung 
möglich keine Störung  Nutzung möglich 

Pufferzone 200m Nutzung 
möglich 

Eingeschränkte 

Nutzung 
Nutzung möglich 

 

 

 

4.5.5 Übersicht - zeitliche Nutzungseinschränkungen  bei den verschiedenen Arten 

Art Kernzone Pufferzone 

Seeadler Mitte Dezember bis Ende Oktober Anfang Februar bis Mitte August 

Kaiseradler Mitte Februar bis Ende Juli (Ende August) Mitte Februar bis Ende Juli (Ende August) 

Rotmilan Anfang März bis Ende Juli Anfang März bis Ende Juli 

Schwarzmi-
lan 

Mitte März bis Ende Juli Mitte März bis Ende Juli 
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5 RECHTSLAGE  

5.1 Internationale Rechtslage (EU-Gemeinschaftsrecht) 

5.1.1 Verhältnis von Gemeinschaftsrecht und Recht d er Mitgliedstaaten ! Anwen-
dungsvorrang des Gemeinschaftsrechtes 

Bei der Rechtsordnung der EU und jener der Mitgliedstaaten handelt es sich nicht um zwei 
getrennte Rechtssysteme. Im Fall einer Normenkollision zwischen nationalem und Gemein-
schaftsrecht muss Klarheit über das anzuwendende Recht und damit über die Rangordnung 
bestehen. Der EuGH hat in ständiger Rechtssprechung unmissverständlich den Vorrang 
des Gemeinschaftsrechtes  im Verhältnis zu nationalem Recht anerkannt (EuGH Rs 6/64, 
Costa/ ENEL, Slg 1964, 1251, 1269). Dieser Anwendungsvorrang bedeutet, dass nationales 
Recht, das EU-Rechtsvorschriften entgegensteht von innerstaatlichen Gerichten und Behör-
den nicht mehr angewendet werden darf (aus ZANINI & REITHMAYER 2004). 

 

5.1.2 Umsetzung von Richtlinien in innerstaatliches  Recht 

Es sind 2 Naturschutz-Richtlinien der Europäischen Union, die in nationales Recht (z.B. Na-
turschutzgesetz, Jagd- und Fischereigesetz, Forstgesetz, Raumordnungsgesetz) umgesetzt 
werden müssen: 

 

!  Richtlinie des Rates 79/409/EWG ! Vogelschutz-Richt linie (VS-RL) 

 

!  Richtlinie 92/43/EWG ! Fauna-Flora-Habitat-Richtlin ie (FFH-RL) 

 

5.1.3 Richtlinie des Rates 79/409/EWG ! Vogelschutz -Richtlinie (VS-RL) 

Diese Richtlinie hat die Erhaltung sämtlicher wildlebender Vogelarten, die im europäischen 
Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind, zum Ziel. Sie regelt den Schutz, die Bewirtschaf-
tung und Nutzung dieser Arten. Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume (Art. 
1). Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet (unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und kul-
turellen Erfordernissen), für alle unter Art. 1 fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt 
und Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder wieder herzustellen [Anmerkung: Die-
ser Terminus entspricht weitgehend dem Konzept des #günstigen Erhaltungszustandes$ der 
FFH-RL ! (ELLMAUER in ZANINI & REITHMAYER 2004)].  

Dazu gehören laut Art. 3 folgende Maßnahmen: 

 

!  Einrichtung von Schutzgebieten 

!  Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in und außerhalb von 
Schutzgebieten 

!  Wiederherstellung zerstörter Lebensstätten 

!  Neuschaffung von Lebensstätten 
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In  diesem Zusammenhang ist nach Art. 5 folgendes zu berücksichtigen: 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung einer allgemeinen 
Regelung zum Schutz aller unter Art.1 fallenden Vogelarten, insbesondere das Verbot 

 

!  des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode 

!  der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfer-
nung von Nestern 

!  des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand 

!  ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich 
diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt 

!  des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen 

 

Auf die im Anhang I der VS-RL  angeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen  
hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung  in ih-
rem Verbreitungsgebiet sicherzustellen (Art. 4). Dafür sind von den Mitgliedstaaten die zah-
len- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären (Natura 2000 
Gebiete ! Habitate von Vogelarten des Anhang I der VS-RL) (aus ZANINI & 
REITHMAYER 2004). Für ausgewiesene Vogelschutzgebiete gilt Art. 6(2)-6(4) der FFH-RL. 

 

Die hier behandelten Arten sind ausnahmslos Arten a us dem Anhang I der VS-RL! 

 

Jedoch lässt sich aus dem Art. 5 die Gültigkeit dieser Verbote auch auf Gebiete außer-
halb von Natura 2000 Flächen  ableiten. Von einer absichtlichen Störung während der Brut- 
und Aufzuchtzeit bzw. einer absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern kann 
dann die Rede sein, wenn der Horststandort dem Verursacher bekannt ist und dennoch Stö-
rungen (z.B. forstliche Tätigkeiten, Bautätigkeit) im Horstnahbereich stattfinden.  

Aus dieser Gesetzesregelung lässt sich auch die Notwendigkeit von gesetzlich verordneten 
Horstschutzzonen herleiten, um absichtliche Störungen (durch Information der Nutzungsbe-
rechtigten und entsprechender Managementplanung) zu minimieren.  

 

5.1.4 Richtlinie 92/43/EWG ! Fauna-Flora-Habitat-Ri chtlinie (FFH-RL) 

Ziel dieser Richtlinie ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mit-
gliedstaaten. Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen sollen einen günstigen 
Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen bewahren bzw. wieder herstellen (aus ZANINI & REITHMAYER 2004). Auch nach dieser 
Richtlinie sind die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten zu er-
klären (Natura 2000 Gebiete ! natürliche Lebensraumtypen de s Anhanges I und Arten 
des Anhanges II der FFH-RL ).  

Für FFH-Gebiete gilt das Verschlechterungsverbot (g emäß Art. 10 EG-Vertrag). 

Diese Richtlinie umfasst Lebensräume, Pflanzenarten, Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fi-
sche, Gliederfüssler, Weichtiere, etc; 
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FFH- und Vogelschutzgebieten ist gemeinsam, dass von diesem Verschlechterungs- bzw. 
Beeinträchtigungsverbot rein rechtlich keine Ausnahme möglich ist (Urteil EuGH vom 7 Dez. 
2000 in der Rechtsache C-374/98 - aus ZANINI & REITHMAYER 2004). 

 

5.2 Nationale Rechtslage 

Behandelt werden die Naturschutzgesetze, die Artenschutzverordnungen und Jagdgesetze 
der östlichen Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und Steiermark. 

Die Rechtsgrundlagen sind dem Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes 
(http://www.ris.bka.gv.at) entnommen. 

 

5.2.1 Naturschutzgesetze & Artenschutzverordnungen 

- NÖ Naturschutzgesetz 2000 (NÖ NSchG 2000) 

- Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz ! NG 1990 

- Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976 - NSchG 1976 

Auszüge aus den o.a. Naturschutzgesetzen siehe Anhang. 

Die EG  Richtlinien VS-RL 79/409/EWG und FFH-RL 92/43/EWG (vgl. Kapitel Internationale 
Rechtslage) sind in die Naturschutzgesetze der drei Bundesländer Niederösterreich, Burgen-
land und Steiermark übernommen und  eingebunden worden. 

Allerdings sind in diesen Gesetzen weder die Begriffe der #Störung$  und der #Beunruhi-
gung$  definiert, noch gibt es Anhaltspunkte dafür, was eine #erhebliche$ Störung oder Beun-
ruhigung von Anhang 1 Arten ist, oder wie Störungen räumlich abzugrenzen sind. Aus den 
Gesetzestexten ist auch nicht ersichtlich, in wessen Ermessen es liegt, das Vorliegen einer 
Störung zu konstatieren. Dies ist besonders in strittigen Fällen problematisch, wie bei Stö-
rungen durch Jagd- und Forstwirtschaft. 

 

5.2.2 Jagdgesetze 

Niederösterreich: 

Im NÖ Jagdgesetz 1974 sind die Rechtsakte der EG VS-RL 79/409/EWG und FFH-RL 
92/43/EWG umgesetzt. 

Das Jagdgesetz  definiert jedoch die Begriffe #Stör ung$ und #Beunruhigung$ (§3(5)2., 
§ 77a.) und deren räumliche Abgrenzung nicht. Auch hier ist der Ermessensspielraum 
des Gesetzgebers bei der Beurteilung der Erheblichk eit von Störungen und Beunruhi-
gungen offenbar weit gesteckt, zumal sich § 77a Abs .2 nur auf den Horstbaumschutz 
bezieht. 

Bezugnehmend auf die jagd- und forstfachliche Stellungnahme in einem Antwortschreiben 
(LF1-J-136/054-2007) des Amtes der NÖ Landesregierung (Gruppe Land- und Forstwirt-
schaft, Abteilung Agrarrecht) vom 06. März 2008 auf eine Anfrage des WWF Österreich vom 
05. Nov. 2007 betreffend Horst/Brutplatzschutz für Greifvögel muss festgehalten werden: 

#Die Berücksichtigung des Ruhebedürfnisses horstender Greifvögel erfolgt in der forstlichen 
Praxis im Regelfall durch vorausschauende Planung forstlicher Maßnahmen und allenfalls 
freiwilligen Nutzungsverzicht in der Umgebung von Horstbäumen während der sensiblen Zei-
ten.$  
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Auch wenn diese Praxis seitens der Forstwirtschaft als Regelfall dargestellt wird, ist das kei-
nerlei Garantie für den Schutz von brütenden Greifvögeln und impliziert weiters eine gewisse 
Willkür (siehe Kap. Auswirkungen von Störreizen speziell auf brütende Greifvögel). 

"[...] wird ein waidgerechter Jäger von sich aus auf die Abgabe eines Schusses im Nahbe-
reich eines besetzten Horstbaumes verzichten, um Störungen tunlichst zu vermeiden.! "Die 
Neuanlage von Fütterungen oder Kirrungen im Nahbereich von Horsten sollte aus ho. Sicht 
für einen waidgerechten Jäger nicht in Frage kommen.! 

Der Begriff der #Waidgerechtigkeit$ findet zwar Eingang im NÖ Jagdgesetz (§2 Art. 2), wird 
aber nicht definiert. Als Argumentationsgrundlage für den ausreichenden Schutz von brüten-
den Greifvögeln kann die #Waidgerechtigkeit$ keinesfalls dienen, da man sie bestenfalls als 
#Tugend der praktischen Jagdausübung$ umschreiben kann und sie keinen verbindlichen 
Maßstab darstellt.  

Durch die Unschärfe bei der Definition der o.a. Begriffe im NÖ Jagdgesetz ist auch durch 
dieses der Schutz brütender Greifvögel nicht vollständig gewährleistet.  

Burgenland: 

Auch das Bgld. Jagdgesetz 2004 beinhaltet ein Störu ngsverbot von #Federwild$ wäh-
rend der Brut- und Aufzuchtzeit (§82 Abs. 6), ohne genauer zu definieren, was unter 
Störung zu verstehen ist (siehe Anhang). 

Bezugnehmend auf die jagd- und forstfachliche Stellungnahme in einem Antwortschreiben 
des Amtes der Burgenländischen Landesregierung (Referat Agrarrecht u. landwirtsch. 
Schulwesen) auf eine Anfrage des WWF Österreich betreffend Horst/Brutplatzschutz für 
Greifvögel sei hier zitiert: 

#Gemäß § 82 Abs. 6 Bgld. Jagdgesetz ist es bei Federwild folgendes verboten: 

Z. 1 ) das absichtliche Zerstören und Beschädigen von Nestern und Eiern und das Entfernen 
von Nestern 

Z. 2 ) das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit 

Z. 3 ) das Sammeln der Eier in der Natur und der Besitz dieser Eier, auch in leerem Zustand. 

Damit ist aber nicht jegliche Störung von Brutplätz en z.B. durch Waldarbeiten usw. 
gemeint, denn der Gesetzgeber hat lediglich das abs ichtliche Stören während der 
Brut- und Aufzuchtzeit verboten.  Dies bedeutet, dass Zweck des Lärmes die Störung des 
Brütens bzw. der Aufzucht sein müsste, was bei $normalem$  Benutzen des Waldes durch 
Pilzesammler usw. nicht gegeben sein kann. Die Frage der Entschädigung stellt sich daher 
nach derzeitiger Gesetzeslage nicht.! 

Diese Stellungnahme zeigt deutlich, dass auch im Bu rgenland brütende Greifvögel 
keinen umfassenden Schutz vor Störungen haben. So w erden Störungen nur dann als 
absichtlich verstanden, wenn der Zweck der Störung dem Horst oder den Jungvögeln 
gilt. Störungen (z.B. durch Waldarbeiten) die zwar wissentlich im Nahbereich eines 
Horstes durchgeführt werden, jedoch einem anderen Z weck dienen, werden somit 
nicht als absichtliche Störung verstanden. 

In keinem Gesetz wird auf eine verbindliche räumliche Distanzierung von derlei Störungen zu 
besetzten Greifvogelhorsten eingegangen.   

Die Umsetzung der Rechtsakte der EG VS-RL 79/409/EWG und FFH-RL 92/43/EWG findet 
im Bgld. Jagdgesetz 2004 keine Erwähnung. 

Steiermark:  
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Laut Steiermärkischem Jagdgesetz 1986 (§ 58 Abs. 12, siehe Anhang) gilt ein Störungsver-
bot von Federwild während der Brutzeit und Aufzuchtzeit der Jungtiere. 

Aufgrund der fehlenden Definition von #Störung$ und  #Beunruhigung$ bzw. deren 
räumlicher Wirkung auf brütende Arten des Anhang 1 der VS-RL, ist auch in der Stei-
ermark kein ausreichender Schutz durch das Jagdgese tz gewährleistet. 

 

5.3 Rechtlicher Entschädigungsanspruch 

Werden bestimmte Grundstücke hoheitlich unter Naturschutz gestellt und sind damit erheb-
liche Ertragsminderungen  oder nachhaltige Wirtschaftserschwernisse  verbunden, be-
steht nach den Naturschutzgesetzen aller österreichischen Bundesländer ein Anspruch auf 
angemessene Entschädigung. So gilt für den Vertragsnaturschutz  auch das verfassungs-
rechtlich verankerte Gebot der Sparsamkeit öffentlicher Gebietskörperschaften bzw. dürfen 
auch im Vertragsnaturschutz grundsätzlich nur Marktpreise , nicht aber wesentlich höhere 
#Liebhaber$- bzw. #ökologische$ Preise bezahlt werden. Bei der Entschädigung aufgrund von 
Unterschutzstellungen eingetretenen Wirtschaftserschwernissen oder Ertragsentgängen ist 
in der Regel nur die so genannte #verfestigte Nutzung $, also die schutzgebietsbedingten Er-
tragseinbußen (Schadloshaltung), nicht aber fiktive Ertragsminderungen zu entschädigen. 
Entschädigungen sind somit nicht verhandelbar" Freie Vereinbarungen ! wie Vertrags-
naturschutzregelungen ! stellen Entgelte dar (SCHLA GER in ZANINI & REITHMAYER 
2004)' 

Weiters ist bei der Entschädigung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in der 
Regel das Ertragswertverfahren*  anzuwenden, die so genannte Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums**  zu berücksichtigen und Verkehrswertminderungen m.E. aufgrund einschlägi-
ger Verwaltungsgerichtshoferkenntnisse nicht zu entschädigen. Das Sachwertverfahren***  
wird hingegen bei der Entschädigung von baulichen Anlagen anzuwenden sein (aus ZANINI 
& REITHMAYER 2004). 

 

*Ertragswertverfahren  - Demnach ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die 
Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum ange-
messenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu er-
mitteln. 

** Sozialpflichtigkeit  - Wenn die natürlichen oder landschaftsräumlichen Gegebenheiten ei-
nes Grundstückes im Interesse der Allgemeinheit erhaltenswert sind und des Schutzes be-
dürfen, so ergibt sich daraus eine dem Grundstück selbst anhaftende Beschränkung der Ei-
gentümerbefugnisse, die durch naturschutzrechtliche Regelungen lediglich nachgezeichnet 
wird. Regelungen des Naturschutzes, die die Nutzung von Grundstücken beschränken, sind 
daher keine Enteignungen sondern Bestimmungen von Inhalt und Schranken des Eigen-
tums, die als Ausdruck der Sozialpflichtigkeit  des Eigentums grundsätzlich hinzunehmen 
sind (LOOS in ZANINI & REITHMAYER 2004). 

*** Sachwertverfahren  - ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, 
des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile 

 

5.3.1 Entschädigungsanspruch bei kurzfristigen Hors tschutzzonen 

Bei kurzfristigen Horstschutzzonen wird nach dem Ende der Vertragslaufzeit die Nutzung 
des Bestandes möglich sein. In diesem Fall sind Minderungen der Erträge nur dann zu er-
warten, wenn es durch die verlängerte Umtriebszeit (oder fehlender waldbaulicher Pflege) zu 
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einer erheblichen Wertminderung des Holzes kommt. Die Brennholznutzung ist möglich so-
fern diese nicht in sensiblen Phasen stattfindet und den Charakter des Brutwaldes erheblich 
beeinträchtigt. Zudem sind mögliche weitere Nutzungsentgänge (erhebliche Einschränkun-
gen bei der Jagdausübung, Fischerei, etc.) zu entschädigen. Weitere Details sind dem Kapi-
tel #Finanzbedarf$ zu entnehmen. 

 

5.3.1.1 Sinnvolle Laufzeiten der Verträge 

Die Dauer der Laufzeit sollte von der jeweiligen Art abhängig gemacht werden. So kommt es 
z.B. beim Kaiseradler häufig (bei einigen Paare fast jährlich) zu Horstverlagerungen. Andere 
Arten (z.B. Seeadler) sind wiederum für ihre Horstplatztreue bekannt.  

!  Laufzeit für Arten mit hoher Horstplatztreue: 5-7 Jahre   

!  Laufzeit für Arten mit regelmäßigen Horstverlagerungen: 1-2 Jahre  

 

5.3.2 Entschädigungsanspruch bei langfristigen Hors tschutzzonen 

Bei langfristigen Horstschutzzonen (Außernutzungsstellung+) ist eine Entschädigung der 
#verfestigten (forstlichen) Nutzung$ inklusive möglicher weiterer Nutzungsentgänge (erhebli-
che Einschränkungen bei der Jagdausübung, Fischerei, etc.) nötig. Anzuwenden ist das Er-
tragswertverfahren. Weitere Details sind dem Kapitel #Finanzbedarf$ zu entnehmen. 

*Bei der langfristigen Horstschutzzone wird davon ausgegangen, dass der Bestand nach 
dem Ende der forstlichen Umtriebszeit nicht genutzt wird (Bestand außer Ertrag). 
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6 FÖRDERSITUATION UND FÖRDERINSTRUMENTE IN 
ÖSTERREICH 

6.1 Österreichisches Programm für die Entwicklung d es Ländlichen Raums 
2007-2013 

6.1.1 Waldumweltmaßnahmen der Länder  

6.1.1.1 Budget 

Laut der Ex-ante Evaluierung - Österreichisches Programm für die Ländliche Entwicklung 
2007 # 2013 - sind für die Laufzeit 2007 ! 2013 für die Summe aller Waldumweltmaßnah-
men 3 Mio. % pro Jahr veranschlagt. 

 

6.1.1.2 Ziele 

!  die nachhaltige Verbesserung des ökologischen Wertes des Waldes durch naturnahe 
Waldpflege und Verbesserung der Waldstruktur 

!  den örtlichen Gegebenheiten angepasste Wälder mit einer an der natürlichen Waldgesell-
schaft orientierten Baumartenwahl und -mischung 

!  die Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität von Wäldern, bei denen die 
Schutzfunktion und die ökologische Funktion im öffentlichen Interesse sind. 

!  Beitrag zur Biodiversität im Wald 

 

Die Umsetzung der Waldumweltmaßnahmen auf Landesebene unterliegen den Bestimmun-
gen der Sonderrichtlinie Wald & Wasser des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zur Umsetzung der forstlichen und wasserbaulichen Maßnah-
men im Rahmen des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen 
Raums 2007 ! 2013. 

 

6.1.1.3 Fördergegenstand 

Der spezielle Inhalt der Waldumweltmaßnahmen umfasst Förderpakete, die Anreize und 
konkrete Unterstützung für die Umsetzung von naturschutzrelevanten Maßnahmen in den 
Wäldern bietet. Ein Fördergegenstand sind Horstschutzzonen . Entsprechend dem Prinzip 
des Vertragsnaturschutzes werden damit freiwillige Naturschutzleistungen  der Forstwirt-
schaft honoriert. Es obliegt daher dem Eigentümer oder Nutzungsberech tigten eine 
Förderung für eine Horstschutzzone zu beantragen"  

 

6.1.1.4 Fördervoraussetzung 

Die Förderabwicklung und die Umsetzung spezieller Inhalte und Maßnahmen geschehen auf 
Landesebene. Die spezifischen Maßnahmen, Auflagen und das Ausmaß der Entschädigung 
sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. 

Auch gibt es von Land zu Land unterschiedliche Beschränkungen. So können Horstschutz-
zonen im Land Salzburg in folgenden Gebieten eingerichtet werden: 
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Die Fläche befindet sich in wirtschaftlich bringbarer Lage und in einem der folgenden Gebie-
te: Natura 2000-Gebiete, landesweit in Wirtschaftswäldern (WEP) und Schutzwäldern im Er-
trag. 

In Niederösterreich werden Horstschutzzonen ausschließlich in Europaschutzgebieten und 
Vogelschutzgebieten gefördert. Zudem beschränkt sich die Fördermaßnahme auf die Groß-
greife Seeadler  und Kaiseradler . 

Durch diese Gebietsbeschränkung und Reduktion auf ausgewählte Großgreife sowie die 
Freiwilligkeit (Eigeninitiative des Eigentümers bzw. Nutzungsberechtigten) ist kein flächende-
ckender Horstschutz von naturschutzrelevanten und sensiblen Vogelarten möglich. 

Ein aktuelles Beispiel wäre ein Seeadlerhorst im Waldviertel, der aufgrund seiner Lage (au-
ßerhalb eines Natura 2000 Gebietes) nicht die Kriterien für eine Horstschutzzonenförderung 
erfüllt. Auch für den Kaiseradler sind Brutansiedlungen abseits von Natura 2000 Gebieten in 
nächster Zukunft zu erwarten. Hier ist sowohl die Ausweitung des Artenspektrums als auch 
die generelle Wirkung der Förderung auf die gesamte Landesfläche anzustreben. 

Zudem ist in Niederösterreich die maximal förderbare Fläche mit 10 ha je Förderwerber und 
Förderperiode beschränkt. Dies würde einer Horstschutzzone mit einem Radius von 178 m 
entsprechen. Gemessen an einer idealen Horstschutzzone sind jedoch größere Flächen 
notwendig [Kernzone r=200m (12,57ha), Kernzone r=300m (28,27ha), Kernzone mit Puffer-
zone r=500m (78,54ha)]. 

Auch das Ausmaß der Förderung ist von Land zu Land unterschiedlich. Während in NÖ 200 
"/ha/Jahr bezahlt werden, werden Horstschutzzonen i n Salzburg mit 300 "/ha als Einmal-
zahlung für 5 Jahre abgegolten. 

In anderen Bundesländern werden überhaupt keine Horstschutzzonen angeboten. Zum Bei-
spiel gibt es in der Steiermark nur Förderungen für Horstbäume in Europaschutzgebieten. 

 

6.1.1.4.1 Beispiel - Fördersituation von Horstschutzzonen im Land Salzburg 

Wo wird gefördert? 

Die Fläche befindet sich in wirtschaftlich bringbarer Lage und in einem der folgenden Gebie-
te: 

- Natura 2000-Gebiete. 

- Landesweit in Wirtschaftswäldern (WEP) und Schutzwäldern im Ertrag. 

- Im Rahmen des #Naturschutzplan ! Wald$ 

Was wird gefördert? 

- Beflogene Brut- oder Schlafplätze z. B. von Schwarzmilan, Schwarzstorch, Uhu, Wander-
falke, Bartgeier; je nach Art wird eine unterschiedliche Ausdehnung und zeitliche Dauer emp-
fohlen, beispielsweise für den Uhu 150 m um den Horst von Jänner bis Mitte Juli. 

- Keine forstliche Nutzung und keine vermeidbare Störungen während des jeweiligen Zeit-
raumes in der Horstschutzzone. 

Verpflichtungszeitraum:   

5 Jahre 

Wie hoch ist die Förderung? 

300 "/ha Horstschutzzone als Einmalzahlung (inkludi ert Leistungen für 5 Jahre). 
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Wer kann teilnehmen? 

Bewirtschafter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Waldbesitzervereinigungen, Agrarge-
nossenschaften, Bringungsgenossenschaften, Wassergenossenschaften und Wasserver-
bände, Gemeinden; 

Weitere verwandte Förderpakete sind: 

!  Altholzinseln 

!  Flächige Außernutzungsstellungen 

!  Höhlenbäume/Horstbäume 

 

6.1.1.4.2 Beispiel - Fördersituation von Horstschut zzonen im Land Niederösterreich 

Wo wird gefördert? 

- Europaschutzgebiete und Vogelschutzgebiete 

Was wird gefördert? 

Großgreife (Seeadler, Kaiseradler) 

Die Altholzinsel muss der natürlichen Entwicklung überlassen werden, insbesondere darf 
keine forstliche Nutzung des Bestandes für die Dauer des Verpflichtungszeitraumes von 20 
Jahren erfolgen. 

Verpflichtungszeitraum:   

20 Jahre 

Wie hoch ist die Förderung? 

200 "/ha/Jahr 

Wer kann teilnehmen? 

Bewirtschafter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Waldbesitzervereinigungen, Agrarge-
nossenschaften, Bringungsgenossenschaften, Wassergenossenschaften und Wasserver-
bände, Gemeinden; 

 

6.1.2 Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 - Forstwi rtschaft 

6.1.2.1 Budget 

Laut der Ex-ante Evaluierung - Österreichisches Programm für die Ländliche Entwicklung 
2007 ! 2013 sind für die Laufzeit 2007 ! 2013 für d ie Maßnahme #Natura 2000 -
Forstwirtschaft 0,5 Mio % pro Jahr veranschlagt.  

Diese dient der Erschwernisabgeltung die durch die Beschränkungen bei der Nutzung der 
Wälder und sonstigen bewaldeten Flächen infolge der Umsetzung der Richtlinien 
79/409/EWG und 92/43/EWG entstehen. Diese ist mit einer Höhe von 40 bis 200 " je ha 
festgelegt. 

6.1.2.2 Ziele 

Erhaltung und Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Bestände und Strukturen, insbe-
sondere von Lebensräumen und Arten, welche gemäß den Richtlinien 79/409/EWG und 
92/43/EWG geschützt sind. 
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6.1.2.3 Fördergegenstand  

u.a. Horstschutzzonen 

6.1.2.4 Fördervoraussetzung 

u.a. Vorhaben werden nur in jenen Gebieten gefördert, die aufgrund der Richtlinien 
79/409/EWG und 92/43/EWG in Österreich gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen 
ausgewiesen wurden. 
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7 FINANZBEDARF FÜR DIE ÖSTLICHEN BUNDESLÄNDER 

7.1 Prognose der Bestandsentwicklung 

Für die 5 Bundesländer Oberösterreich,  Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark  
wurde der Finanzbedarf für die behandelten Arten abgeschätzt. Gerechnet wurde nicht mit 
den aktuellen Beständen der Zielarten; vielmehr wurde versucht, die Bestandsentwicklung in 
den nächsten 10 Jahren (Prognose 2020 ) abzuschätzen, um Politik und Verwaltung eine 
Vorstellung davon zu vermitteln, in welcher Größenordnung sich der Finanzbedarf für ein 
Horstschutzzonenprogramm bewegt.  

Tab.8: Bestandsabschätzung für 2020 für die 5 östlichsten Bundesländer 

Art TREND Oberös-
terreich

Nieder-
öster-
reich 

Wien Burgen-
land 

Steier-
mark 

SUMME

Schwarzmilan Bestand gleich bleibend bis 
leicht negative Entwicklung 2 25 5 2 0 34 

Rotmilan Bestand gleich bleibend 0 7 0 0 0 7 

Seeadler positive Entwicklung 3 12 1 3 3 22 

Kaiseradler positive Entwicklung 0 7 0 6 0 13 

SUMME   5 51 6 11 3 76 

 

Die errechnete Kostenprognose (2020) bezieht sich auf alle Horststandorte. Ein nicht unwe-
sentlicher Anteil der Horste wird jedoch in Schutzgebieten liegen (Nationalparks, Kernzonen 
in Biosphärenparks, Naturwaldreservate, Waldflächen außer Ertrag, etc.) 

Daher wurde im Kap. #Übersicht Kosten$ versucht, den *-Anteil dieser Horststandorte durch 
Korrekturfaktoren von den Gesamtkosten abzuziehen. 

 

7.2 Kostenabschätzung 

Die Kostenabschätzung hat zum Ziel, die Größenordnung der notwendigen finanziellen Mit-
tel darzustellen. 

 

Zur Kostenabschätzung wurden 2 Varianten von Horstschutzzonen berechnet: 

 

!  kurzfristige Horstschutzzonen  

!  langfristige Horstschutzzonen 

 

Berechnet wurden 3 unterschiedliche Größen: 

 

!  Kernzone (r = 200 m / 12,57 ha) 
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!  Kernzone (r = 300 m / 28,27 ha) 

!  Kernzone mit Pufferzone (r = 500 m / 78,54 ha) 

 

Die Berechnungen für unterschiedliche Größenvarianten sollen eine gewisse Flexibilität bei 
der Einrichtung von Horstschutzzonen ermöglichen. Nach internationalen Erfahrungen soll-
ten zwar grundsätzlich Kernzonen von 300 m und eine Pufferzone von 200 m angestrebt 
werden, wegen geländebedingter oder anderer Besonderheiten kann aber unter Umständen 
schon mit einer gut geschützten Kernzone von 200 m das Auslangen gefunden werden. Al-
lerdings sollten derart #kleine$ Lösungen nur als Sonderfälle betrachtet werden, die jeweils zu 
begründen sind. Als #Norm$ hat in gut zugänglichen und herkömmlich bewirtschafteten 
Wäldern die Variante 300 m Kernzone, 200 m Pufferzo ne zu gelten . Keinesfalls sollte aus 
Kostengründen pauschal und a priori nur die billigste Variante ins Auge gefasst werden' 

 

7.3 Horstbetreuer bzw. Artenschutzbeauftragte 

Für die Betreuung (insbesondere Kontrolle der Auflagen, Kommunikation mit Eigentümern 
und Nutzungsberechtigten) wurden pro Horststandort und Jahr 2 Arbeitstage kalkuliert. Als 
Tagespauschale wurden 400 % angesetzt. 

 

7.4 Entschädigung sonstiger Nutzungseinschränkungen  

Hier ist in erster Linie an Einschränkungen bei der Jagdausübung und Fischerei  gedacht. 
Zumindest in der Kernzone [200 m (12,57 ha) bis 300 m (28,27 ha) um den Horst] sind tem-
porär Jagdeinrichtungen (Hochstände, etc.) nicht zu nutzen. Für die zeitlich begrenzte Nut-
zungseinschränkung wurde eine Pauschale von 500 % [Kernzone 200 m (12,57 ha)] und 
1000 % [Kernzone 300 m (28,27 ha)] pro Jahr angenommen. 

 

7.5 Kurzfristige Horstschutzzonen 

Hierbei handelt es sich um eine zeitlich auf maximal 5 bis 7 Jahre befristete Schutzzone. 
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit ist eine anschließende forstliche Nutzung möglich. Die jagd-
liche Nutzung und sonstige Nebennutzungen sind außerhalb der sensiblen Zeit möglich. E-
benso forstliche Pflegemaßnahmen, sofern diese das Erscheinungsbild nicht wesentlich ver-
ändern. 

Bei dieser Variante ist mit keiner wesentlichen forstlichen Ertragseinbuße zu rechnen. 

Als Grundlage für die Berechnung der Kosten wurde der Fördersatz der Waldumweltmaß-
nahmen aus dem Programm Ländliche Entwicklung 2007 " 2013 im Bundesland Salz-
burg herangezogen  (300 " pro ha für 5 Jahre = 60 " pro ha und Jahr).  

Um die Berechnungen zu vereinfachen, wurde davon ausgegangen, dass sich die Schutzzo-
ne zu 100* im Wald befindet. Insbesondere beim Kais eradler kann der Anteil von Wald je-
doch wesentlich geringer sein (Windschutzstreifen, Feldgehölze und Einzelbäume). 
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Vorteil von kurzfristigen Horstschutzzonen:  

Der Vorteil von kurzfristigen Horstschutzzonen liegt in der größeren Flexibilität (bei Horst-
verlagerung) und den geringeren Kosten (gegenüber dem Modell einer langfristigen 
Horstschutzzone )  

Die Vertragslaufzeit sollte sich an der jeweiligen Art orientieren. So kann es z.B. beim Kai-
seradler fast jährlich zu Horstverlagerungen kommen, während der Seeadler als ausgespro-
chen horstplatztreu gilt. 
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7.5.1 Kernzone (r = 200 m)  

Kosten pro Horst und Jahr: 2.054 # 

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 25,14 314,25 62,85 25,14 0 427,38
bei 60 " / ha / Jahr 1.508 " 18.855 " 3.771 " 1.508 " 0 " 25.643 %
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen  (=500") 

1.000 " 12.500 " 2.500 " 1.000 " 0 " 17.000 %

SUMME 4.108 % 51.355 % 10.271 % 4.108 % 0 % 69.843 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 0 87,99 0 0 0 87,99
bei 60 " / ha / Jahr 0 " 5.279 " 0 " 0 " 0 " 5.279 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

0 " 3.500 " 0 " 0 " 0 " 3.500 %

SUMME 0 % 14.379 % 0 % 0 % 0 % 14.379 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 37,71 150,84 12,57 37,71 37,71 276,54
bei 60 " / ha / Jahr 2.263 " 9.050 " 754 " 2.263 " 2.2 63 " 16.592 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

1.500 " 6.000 " 500 " 1.500 " 1.500 " 11.000 %

SUMME 6.163 % 24.650 % 2.054 % 6.163 % 6.163 % 45.192 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 0 87,99 0 75,42 0 163,41
bei 60 " / ha / Jahr 0 " 5.279 " 0 " 4.525 " 0 " 9.805 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

0 " 3.500 " 0 " 3.000 " 0 " 6.500 %

SUMME 0 % 14.379 % 0 % 12.325 % 0 % 26.705 %
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7.5.2 Kernzone (r = 300 m) 

Kosten pro Horst und Jahr: 3.496 #  

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 56,54 706,75 141,35 56,54 0 961,18
bei 60 " / ha / Jahr 3.392 " 42.405 " 8.481 " 3.392 " 0 " 57.671 %
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

2.000 " 25.000 " 5.000 " 2.000 " 0 " 34.000 %

SUMME 6.992 % 87.405 % 17.481 % 6.992 % 0 % 118.871 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 0 197,89 0 0 0 197,89
bei 60 " / ha / Jahr 0 " 11.873 " 0 " 0 " 0 " 11.873 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 0 " 0 " 7.000 %

SUMME 0 % 24.473 % 0 % 0 % 0 % 24.473 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 84,81 339,24 28,27 84,81 84,81 621,94
bei 60 " / ha / Jahr 5.089 " 20.354 " 1.696 " 5.089 " 5.089 " 37.316 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

3.000 " 12.000 " 1.000 " 3.000 " 3.000 " 22.000 %

SUMME 10.489 % 41.954 % 3.496 % 10.489 % 10.489 % 76.916 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 0 197,89 0 169,62 0 367,51
bei 60 " / ha / Jahr 0 " 11.873 " 0 " 10.177 " 0 " 22.051 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 6.000 " 0 " 13.000 %

SUMME 0 % 24.473 % 0 % 20.977 % 0 % 45.451 %
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7.5.3 Kernzone (r = 300 m) & Pufferzone (Breite = 2 00 m) 

Kosten pro Horst und Jahr: 6.512 #  

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=500m/78,54ha) 157,08 1963,5 392,7 157,08 0 2670,36
bei 60 " / ha / Jahr 9.425 " 117.810 " 23.562 " 9.425 " 0 " 160.222 %
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

2.000 " 25.000 " 5.000 " 2.000 " 0 " 34.000 %

SUMME 13.025 % 162.810 % 32.562 % 13.025 % 0 % 221.422 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=500m/78,54ha) 0 549,78 0 0 0 0
bei 60 " / ha / Jahr 0 " 32.987 " 0 " 0 " 0 " 32.987 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 0 " 0 " 7.000 %

SUMME 0 % 45.587 % 0 % 0 % 0 % 45.587 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=500m/78,54ha) 235,62 942,48 78,54 235,62 235,62 1727,88
bei 60 " / ha / Jahr 14.137 " 56.549 " 4.712 " 14.137 " 14.137 " 103.673 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

3.000 " 12.000 " 1.000 " 3.000 " 3.000 " 22.000 %

SUMME 19.537 % 78.149 % 6.512 % 19.537 % 19.537 % 143.273 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=500m/78,54ha) 0 549,78 0 471,24 0 1021,02
bei 60 " / ha / Jahr 0 " 32.987 " 0 " 28.274 " 0 " 61.261 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 6.000 " 0 " 13.000 %

SUMME 0 % 45.587 % 0 % 39.074 % 0 % 84.661 %
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7.6 Langfristige Horstschutzzonen 

Bei langfristigen Horstschutzzonen ist mit einem forstlichen Ertragsausfall zu rechnen (Be-
stand wird nach der Hiebsreife nicht genutzt). 

Dadurch besteht Anspruch auf Entschädigung, die die schutzgebietsbedingten Ertragsein-
bußen kompensieren. Die jagdliche Nutzung (und sonstige extensive Nutzungen) der 
Schutzzone ist außerhalb der sensiblen Zeit möglich. Bei der Entschädigung wurde davon 
ausgegangen, dass die Horstschutzzone zu 100* im Wa ld liegt. 

Für die Kostenabschätzung wurde mit einem mittleren Ertragswert von 200 %/ha/Jahr ge-
rechnet. Im Einzelfall (in Abhängigkeit von Waldtyp und Ertragsklasse) kann es aber zu deut-
lichen Abweichungen davon kommen'  

Im Fall der langfristigen Horstschutzzone wird die Berechnung bis zu einem Radius von 200 
m bzw. 300 m mit dem oben genannten Satz berechnet. Die Pufferzone (= Fläche im Radi-
usbereich von 200 m bzw. 300 m bis 500 m) wird mit 60 %/ha/Jahr berechnet. In der Puffer-
zone sind nur temporäre Einschränkungen während der sensiblen Zeit vorgesehen ! eine 
forstliche Nutzung ist hier möglich' 

Um die Berechnungen zu vereinfachen, wurde davon ausgegangen, dass sich die Schutzzo-
ne zu 100* im Wald befindet. Insbesondere beim Kais eradler kann der Anteil von Wald je-
doch wesentlich geringer sein (Windschutzstreifen, Feldgehölze und Einzelbäume). 

 

Vorteil von langfristigen Horstschutzzonen:  

Der Vorteil von langfristigen Horstschutzzonen liegt darin, ein ständiges Angebot an beru-
higten Brutstandorten  anzubieten. Zudem haben solche, aus der Nutzung genommene 
Flächen auch große Bedeutung für zahlreiche andere Arten (ökologischer Mehrwert ).
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7.6.1 Kernzone (r = 200 m)  

Kosten pro Horst und Jahr: 3.814 #  

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 25,14 314,25 62,85 25,14 0 427,38
bei 200 "/ha/Jahr 5.028 " 62.850 " 12.570 " 5.028 " 0 " 85.476 "
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen  (=500") 

1.000 " 12.500 " 2.500 " 1.000 " 0 " 17.000 %

SUMME 7.628 % 95.350 % 19.070 % 7.628 % 0 % 129.676 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 0 87,99 0 0 0 87,99
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 17.598 " 0 " 0 " 0 " 17.598 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

0 " 3.500 " 0 " 0 " 0 " 3.500 %

SUMME 0 % 26.698 % 0 % 0 % 0 % 26.698 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 37,71 150,84 12,57 37,71 37,71 276,54
bei 200 "/ha/Jahr 7.542 " 30.168 " 2.514 " 7.542 " 7.5 42 " 55.308 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

1.500 " 6.000 " 500 " 1.500 " 1.500 " 11.000 %

SUMME 11.442 % 45.768 % 3.814 % 11.442 % 11.442 % 83.908 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=200m/12,57ha) 0 87,99 0 75,42 0 163,41
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 17.598 " 0 " 15.084 " 0 " 32.682 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

0 " 3.500 " 0 " 3.000 " 0 " 6.500 %

SUMME 0 % 26.698 % 0 % 22.884 % 0 % 49.582 %
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7.6.2 Kernzone (r = 300 m)  

Kosten pro Horst und Jahr: 7.454 #  

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 56,54 706,75 141,35 56,54 0 961,18
bei 200 "/ha/Jahr 11.308 " 141.350 " 28.270 " 11.308 "  0 " 192.236 %
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

2.000 " 25.000 " 5.000 " 2.000 " 0 " 34.000 %

SUMME 14.908 % 186.350 % 37.270 % 14.908 % 0 % 253.436 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 0 197,89 0 0 0 197,89
bei 60 "/ha/Jahr 0 " 39.578 " 0 " 0 " 0 " 39.578 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 0 " 0 " 7.000 %

SUMME 0 % 52.178 % 0 % 0 % 0 % 52.178 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 84,81 339,24 28,27 84,81 84,81 621,94
bei 200 "/ha/Jahr 16.962 " 67.848 " 5.654 " 16.962 " 1 6.962 " 124.388 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

3.000 " 12.000 " 1.000 " 3.000 " 3.000 " 22.000 %

SUMME 22.362 % 89.448 % 7.454 % 22.362 % 22.362 % 163.988 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 0 197,89 0 169,62 0 367,51
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 39.578 " 0 " 33.924 " 0 " 73.502 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 6.000 " 0 " 13.000 %

SUMME 0 % 52.178 % 0 % 44.724 % 0 % 96.902 %
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7.6.3 Kernzone (r = 200 m) & Pufferzone (Breite = 3 00 m)  

Kosten pro Horst und Jahr: 7.766 #  

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=200m/12,54ha) 25,08 313,5 62,7 25,08 0 426,36
bei 200 "/ha/Jahr 5.016 " 62.700 " 12.540 " 5.016 " 0 " 85.272 %
Pufferzone 300m (65,97ha) 131,94 1.649,25 329,85 131,94 0,00 2.242,98
bei 60 "/ha/Jahr 7.916 " 98.955 " 19.791 " 7.916 " 0 " 134.579 %
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

1.000 " 12.500 " 2.500 " 1.000 " 0 " 17.000 %

SUMME 15.532 % 194.155 % 38.831 % 15.532 % 0 % 264.051 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=200m/12,54 ha) 0 87,78 0 0 0 87,78
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 17.556 " 0 " 0 " 0 " 17.556 %
Pufferzone 300m (65,97ha) 0,00 461,79 0,00 0,00 0,00 461,79
bei 60 "/ha/Jahr 0 " 27.707 " 0 " 0 " 0 " 27.707 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

0 " 3.500 " 0 " 0 " 0 " 3.500 %

SUMME 0 % 54.363 % 0 % 0 % 0 % 54.363 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=200m/12,54 ha) 37,62 150,48 12,54 37,62 37,62 275,88
bei 200 "/ha/Jahr 7.524 " 30.096 " 2.508 " 7.524 " 7.5 24 " 55.176 %
Pufferzone 300m (65,97ha) 197,91 791,64 65,97 197,91 197,91 1.451,34
bei 60 "/ha/Jahr 11.875 " 47.498 " 3.958 " 11.875 " 11 .875 " 87.080 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

1.500 " 6.000 " 500 " 1.500 " 1.500 " 11.000 %

SUMME 23.299 % 93.194 % 7.766 % 23.299 % 23.299 % 170.856 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=200m/12,54 ha) 0 87,78 0 75,24 0 163,02
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 17.556 " 0 " 15.048 " 0 " 32.604 %
Pufferzone 300m (65,97ha) 0,00 461,79 0,00 395,82 0,00 857,61
bei 60 "/ha/Jahr 0 " 27.707 " 0 " 23.749 " 0 " 51.457 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=500") 

0 " 3.500 " 0 " 3.000 " 0 " 6.500 %

SUMME 0 % 54.363 % 0 % 46.597 % 0 % 100.961 %
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7.6.4 Kernzone (r = 300 m) & Pufferzone (Breite = 2 00 m)  

Kosten pro Horst und Jahr: 10.470 # 

Schwarzmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 2 25 5 2 0 34
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 56,54 706,75 141,35 56,54 0 961,18
bei 200 "/ha/Jahr 11.308 " 141.350 " 28.270 " 11.308 "  0 " 192.236 %
Pufferzone 200m (50,27) 100,54 1.256,75 251,35 100,54 0,00 1.709,18
bei 60 "/ha/Jahr 6.032 " 75.405 " 15.081 " 6.032 " 0 " 102.551 %
Horstbetreuer  1.600 " 20.000 " 4.000 " 1.600 " 0 " 27.200 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

2.000 " 25.000 " 5.000 " 2.000 " 0 " 34.000 %

SUMME 20.940 % 261.755 % 52.351 % 20.940 % 0 % 355.987 %
  

Rotmilan Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 0 0 7
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 0 197,89 0 0 0 197,89
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 39.578 " 0 " 0 " 0 " 39.578 %
Pufferzone 200m (50,27ha) 0,00 351,89 0,00 0,00 0,00 351,89
bei 60 "/ha/Jahr 0 " 21.113 " 0 " 0 " 0 " 21.113 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 0 " 0 " 5.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 0 " 0 " 7.000 %

SUMME 0 % 73.291 % 0 % 0 % 0 % 73.291 %
  

Seeadler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 3 12 1 3 3 22
Fläche in ha (r=300m/28,27ha) 84,81 339,24 28,27 84,81 84,81 621,94
bei 200 "/ha/Jahr 16.962 " 67.848 " 5.654 " 16.962 " 1 6.962 " 124.388 %
Pufferzone 200m (50,27ha) 150,81 603,24 50,27 150,81 150,81 1.105,94
bei 60 "/ha/Jahr 9.049 " 36.194 " 3.016 " 9.049 " 9.04 9 " 66.356 %
Horstbetreuer  2.400 " 9.600 " 800 " 2.400 " 2.400 " 17.600 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

3.000 " 12.000 " 1.000 " 3.000 " 3.000 " 22.000 %

SUMME 31.411 % 125.642 % 10.470 % 31.411 % 31.411 % 230.344 %
  

Kaiseradler Oberös-
terreich 

Niederös-
terreich 

Wien Burgen-
land 

Steiermark SUMME 

Brutpaare (Prognose 2020) 0 7 0 6 0 13
Fläche in ha (r=300m/28,27ha 0 197,89 0 169,62 0 367,51
bei 200 "/ha/Jahr 0 " 39.578 " 0 " 33.924 " 0 " 73.502 %
Pufferzone 200m (50,27) 0,00 351,89 0,00 301,62 0,00 653,51
bei 60 "/ha/Jahr 0 " 21.113 " 0 " 18.097 " 0 " 39.211 %
Horstbetreuer  0 " 5.600 " 0 " 4.800 " 0 " 10.400 %
sonstige Nutzungseinschrän-
kungen (=1000") 

0 " 7.000 " 0 " 6.000 " 0 " 13.000 %

SUMME 0 % 73.291 % 0 % 62.821 % 0 % 136.113 %



 Horstschutzzonen für gefährdete Greifvögel 

48 M. Bierbaumer & K. Edelbacher 

 

7.7 Übersicht Kosten  

Kurzfristige Horstschutzzone Kosten pro 
Horst und 
Jahr 

Gesamtkosten 
pro Jahr 

Oberöster-
reich 

Niederöster-
reich 

Wien Burgenland Steiermark 

Anzahl prognostizierte Horste  5 51 6 11 3 

%-Anteil  6,6 67,1 7,9 14,5 3,9 

Kernzone 200m 2.054 % 156.119 % 10.271 " 104.764 " 12.325 " 22.596 " 6.163 " 
Kernzone 300m 3.496 % 265.711 % 17.481 " 178.306 " 20.977 " 38.458 " 10.489 " 
Kernzone & Pufferzone bis 500m 6.512 % 494.942 % 32.562 " 332.132 " 39.074 " 71.636 " 19.537 " 
Langfristige Horstschutzzone Kosten pro 

Horst und 
Jahr 

Gesamtkosten 
pro Jahr 

Oberöster-
reich 

Niederöster-
reich 

Wien Burgenland Steiermark 

Kernzone 200m 3.814 % 289.864 % 19.070 " 194.514 " 22.884 " 41.954 " 11.442 " 
Kernzone 300m 7.454 % 566.504 % 37.270 " 380.154 " 44.724 " 81.994 " 22.362 " 
Kernzone 200m & Pufferzone 300m  

7.766 % 590.231 % 38.831 " 396.076 " 46.597 " 85.428 " 23.299 " 
Kernzone 300m & Pufferzone bis 
200m 10.470 % 795.735 % 52.351 " 533.980 " 62.821 " 115.172 " 31.411 " 
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7.7.1 Übersicht Kosten unter Berücksichtigung von H orststandorten in bereits bestehenden Schutzgebiete n (Abschätzung) 

Die prozentuellen Angaben bzw. Korrekturfaktoren si nd Schätzwerte der Autoren. 

 

  

Oberösterreich Niederösterreich Wien Burgenland Steiermark 

Horstzahl 2020 (Prognose)   5 51 6 11 3 
Schätzung Horstzahl in Schutzgebieten   0 11 6 2 0 
%-Anteil   0% 22% 100% 18% 0% 
Korrekturfaktor   1 0,78 0 0,82 1 

 Kurzfristige Horstschutzzone 

 

Gesamtkosten pro 
Jahr 

Oberösterreich Niederösterreich Wien Burgenland Steiermark 

Kernzone 200m 116.679 % 10.271 " 81.716 " 0 " 18.529 " 6.163 "
Kernzone 300m 198.584 % 17.481 " 139.079 " 0 " 31.536 " 10.489 "
Kernzone & Pufferzone bis 500m 369.904 % 32.562 " 259.063 " 0 " 58.742 " 19.537 "

Langfristige Horstschutzzone 

 

Gesamtkosten pro 
Jahr 

Oberösterreich Niederösterreich Wien Burgenland Steiermark 

Kernzone 200m 216.635 % 19.070 " 151.721 " 0 " 34.402 " 11.442 "
Kernzone 300m 423.387 % 37.270 " 296.520 " 0 " 67.235 " 22.362 "
Kernzone 200m & Pufferzone 300m 441.120 % 38.831 " 308.939 " 0 " 70.051 " 23.299 "
Kernzone 300m & Pufferzone 200m 594.707 % 52.351 " 416.505 " 0 " 94.441 " 31.411 "
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7.7.2 Länderspezifischer '-Anteil an den Kosten 
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Abb.3: Länderspezifische Aufteilung der Kosten in Prozent  (ohne Berücksichtigung von 
Horsten in bestehenden Schutzgebieten) # Prognose 2020 
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Abb.4: Länderspezifische Aufteilung der Kosten in Prozent  (unter Berücksichtigung von 
Horsten in bestehenden Schutzgebieten)  # Prognose 2020 
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7.7.3 Kosten der unterschiedlichen Varianten pro Ja hr 
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Abb.5: Kosten der unterschiedlichen Varianten (mit und ohne Korrekturfaktor ) -  Prognose 2020 
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7.7.4 Kosten je Bundesland und Variante (mit & ohne  Korrekturfaktor) 
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Abb.6: Kosten je Bundesland und Variante (ohne Korrekturfaktor ) -  Prognose 2020 
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Abb.7: Kosten je Bundesland und Variante (mit Korrekturfaktor ) -  Prognose 2020 
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8 MASSNAHMENKATALOG  

8.1 Maßnahmenkatalog 

8.1.1 Gesetzliche Regelung 

Derzeit basiert die Einrichtung von Horstschutzzonen weitestgehend auf dem Prinzip der 
Freiwilligkeit und geht allenfalls mit einem freiwilligen Nutzungsverzicht des Grundeigentü-
mers /Nutzungsberechtigten im Nahbereich besetzter Horste einher.  
 
Um den ausreichenden Schutz von brütenden, naturschutzrele vanten Vogelarten  (be-
sonders Arten nach Anhang I der VS-RL und der RL Österreich) zu gewährleisten, ist die 
Schaffung einer österreichweit  einheitlichen gesetzlichen Regelung und deren konse-
quente Umsetzung notwendig. 
 
Diese sollte im Detail beinhalten: 
 

!  die Festlegung der Arten, für die die Schaffung von Horstschutzzonen aus naturschutz-
fachlicher und finanzieller Sicht sinnvoll erscheint. 

!  die Definition der Störungsarten und Festlegung der Reichweiten anhand wissenschaftli-
cher Erkenntnisse. 

!  die Definition einer räumlichen Horstschutzzone und die Anforderungen an eine solche 
(Kernzone, Pufferzone) 

!  die Festlegung der zeitlichen Einschränkungen und Verbote anhand der brutbiologischen 
Erfordernisse der jeweiligen Art. 

!  eine Auflistung potentieller Nutzungsverbote & Nutzungseinschränkungen. 

!  eine einheitliche gesetzliche Regelung über die finanzielle Entschädigung.  

!  eine einheitliche Regelung der Vertragslaufzeiten  

!  eine Kompetenzregelung (Grundbesitzer, Nutzungsberechtigte, Einsatz von Artenschutz-
beauftragten und Horstbetreuern) 

!  eine Festlegung der Gültigkeit der Regelung, unabhängig vom Schutzstatus des Brutge-
bietes (d. h. keine Beschränkung auf Schutzgebiete wie z.B. Natura 2000 Gebiete)                                   

 

8.1.2 Nutzungsplan  

8.1.2.1 Allgemeines 

!  Der individuelle Nutzungsplan ist vom Horstbetreuer (in Absprache mit dem Artenschutz-
beauftragten) zusammen mit den Nutzungsberechtigten zu erstellen (vergleichbar mit 
ÖPUL-Betreuern). 

!  Die Inhalte des Nutzungsplanes sind verbindlich, werden abgegolten und die Einhaltung 
kann kontrolliert werden (vergleichbar mit ÖPUL-Flächen). 

!  Die Kontrollkompetenz sollte beim Horstbetreuer bzw. beim Artenschutzbeauftragten lie-
gen. 
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8.1.3 Kernzone (r = 200 m bis 300 m um den Horststa ndort) 

!  Keine Störung innerhalb der Kernzone während der sensiblen Phasen: 

 

o Balz und Paarbindung 

o Horstbau 

o Brutzeit 

o Jungenaufzucht (inklusive Ästlingszeit) 

 

!  Außerhalb der sensiblen Phasen ist eine Nutzung laut Nutzungsplan erlaubt. 

!  Erlaubt sind jedoch keine Maßnahmen die den Charakter der Kernzone wesentlich verän-
dern (flächige Schlägerungen). 

 

8.1.4 Pufferzone (umgibt die Kernzone in einer Brei te von 200 m bis 300 m) 

!  Innerhalb der sensiblen Phasen ist eine extensive Nutzung laut Nutzungsplan erlaubt.  

!  Außerhalb der sensiblen Phasen ist die Nutzung erlaubt. 

 

Der Nutzungsplan sollte folgende Punkte behandeln u nd regeln:  

 

!  Koordinierung aller forst-, jagd- und fischereiwirtschaftlichen Maßnahmen, um Störungen 
am Brutplatz auszuschließen. Dies sollte bereits bei der forstlichen und jagdlichen Pla-
nung beginnen. 

o Forstliche Maßnahmen außerhalb der sensiblen Phasen sollten den Charakter                        
des Brutwaldes innerhalb der Kernzone nicht verändern. 

o In der Pufferzone sind während der sensiblen Phase forstliche Maßnahmen nur exten-
siv durchzuführen (z.B. kein Maschineneinsatz). 

o Bei der jagdlichen (fischereiwirtschaftlichen) Planung ist das Errichten von Einrichtun-
gen (Hochstände, Fütterungen, Fischereiplätze, etc.) in der Kernzone zu vermeiden 
bzw. sind diese nur außerhalb der sensiblen Phasen zu nutzen. 

o Die Bejagung und Befischung der Kernzone sollte nur außerhalb der sensiblen Phasen 
stattfinden. 

o Bei Infrastrukturplanungen (z.B. Ausbau des Forstwegenetzes) sind Horstschutzzonen 
zu berücksichtigen. 

 

!  Weiträumige Besucherumlenkung durch Wegumleitungen bzw. Wegerückbau (zeitweilige 
Sperrung des Gebietes). 

!  Bei Arten, die in der offenen Kulturlandschaft brüten (Kaiseradler), können normale land-
wirtschaftliche Tätigkeiten (Bestellen der Äcker, Wiesenmahd, etc.) weitergeführt werden. 
Zu vermeiden sind jedoch statische Tätigkeiten im Nahbereich des Horstes (Abstellen 
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landwirtschaftlicher Geräte, Abladen von Mist, Imkereibetrieb, Abbrennen der Felder, 
etc.). 

!  Großveranstaltungen (wie z.B. Open Air-Festivals), die möglicherweise Auswirkungen auf 
eine Horstschutzzone haben, sind auf ihre Verträglichkeit zu prüfen. 

!  Mindestflughöhen von 300 m über Grund (MOSLER-BERGER 1994 in SCHEMEL & 
ERBGUTH 2000) sollten für den Individualflugbetrieb beim Überfliegen von Wäldern 
grundsätzlich vorgeschrieben werden ! z.B. Grenzsic herungsflüge entlang der March-
Thaya-Auen. 
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10 ANHANG 

10.1 Naturschutzgesetz 

10.1.1 NÖ Naturschutzgesetz 2000 (NÖ NSchG 2000) 

§ 2 

Grundsätze  

(1)  Grundsätze des Naturschutzes sind: 

[...] 

3. Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des 
Naturhaushalts in ihrer natürlichen und regionalspezifischen Artenvielfalt zu schützen. Ihre 
Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) sowie ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen. 

§ 4 

Anwendungsbereich  

(2) Diesem Gesetz unterliegen nicht: 

[...] 

6. die Ausübung der Jagd nach dem NÖ Jagdgesetz 1974, LGBl. 6500, und der Fischerei 
nach dem NÖ Fischereigesetz 2001, LGBl. 6550, soweit sie nicht den Bestimmungen der §§ 
11, 12, 17 und 18 entgegensteht; 

§ 17 

Allgemeiner Pflanzen-, Pilz- und Tierartenschutz  

[...] 

(3)  Freilebende Tiere samt allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht mutwillig beunruhigt, 
verfolgt, gefangen, verletzt, getötet, verwahrt oder entnommen werden.  

(4) Der Lebensraum wildwachsender Pflanzen oder freilebender Tiere (Nist-, Brut- und 
Laichplätze, Einstände) ist von menschlichen Eingriffen möglichst unbeeinträchtigt zu belas-
sen. 

§ 18 

Artenschutz  

 (1)  Die Vorschriften zum Artenschutz dienen dem Schutz und der Pflege der wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt. Der Arten-
schutz umfasst 

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigun-
gen durch den Menschen, insbesondere durch den menschlichen Zugriff, 

2. den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der Lebensräume wild-
lebender Tier- und Pflanzenarten sowie die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedin-
gungen und 

3. die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wildlebender Arten in geeigneten Bio-
topen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. 
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(4)  Es ist für die nach den Abs. 2 und 3 besonders geschützten Arten verboten: 

[...] 

2. Tiere zu verfolgen, absichtlich zu beunruhigen, zu fangen, zu halten, zu verletzen oder zu 
töten, im lebenden oder toten Zustand zu erwerben, zu verwahren, weiterzugeben, zu beför-
dern oder feilzubieten; 

3. Eier, Larven, Puppen oder Nester dieser Tiere oder ihre Nist-, Brut-, Laich- oder Zuflucht-
stätten zu beschädigen, zu zerstören oder wegzunehmen sowie 

(8)  Erforderlichenfalls können in der Verordnung auch Maßnahmen zum Schutz des Le-
bensraumes und der Bestandserhaltung und -vermehrung der besonders geschützten Arten 
festgelegt werden sowie Handlungen verboten oder eingeschränkt werden, die die Bestände 
weiter verringern können. 

§ 21 

Gewerbliche, land- und forstwirtschaftliche Nutzung  

 (1)  Unbeschadet besonderer Regelungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide bleiben Maßnah-
men im Zusammenhang mit einer gewerblichen Nutzung von Grundstücken durch die Be-
stimmungen der §§ 17 bis 19 und die auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Verord-
nungen grundsätzlich unberührt. Diese Ausnahmeklausel gilt nicht, wenn geschützte Pflan-
zen und Tiere oder geschützte Lebensräume absichtlich beeinträchtigt werden oder eine Be-
schädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tierarten, die in der 
NÖ Artenschutzverordnung, LGBl. 5500/2#0 vom 12. August 2005, als geschützt gemäß 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) ausgewiesen sind, erfolgt. Diese Ausnahmeklausel gilt 
weiters nicht, wenn vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere (§ 18 Abs. 2 und 6) von 
Maßnahmen betroffen sind. 

(2)  Unbeschadet besonderer Regelungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide bleiben Maßnah-
men im Zusammenhang mit einer zeitgemäßen und nachhaltigen land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzung von Grundstücken im Rahmen eines land- und forst-wirtschaftlichen Betriebes 
durch die Bestimmungen der §§ 17 und 18 und die auf Grund dieser Bestimmungen erlasse-
nen Verordnungen grundsätzlich unberührt. Diese Ausnahmeklausel gilt nicht, wenn ge-
schützte Pflanzen und Tiere oder geschützte Lebensräume absichtlich beeinträchtigt werden 
oder eine Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tierar-
ten, die in der NÖ Artenschutzverordnung, LGBl. 5500/2#0 vom 12. August 2005, als ge-
schützt gemäß Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) ausgewiesen sind, erfolgt. Diese Aus-
nahmeklausel gilt weiters nicht, wenn vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere (§ 18 
Abs. 2 und 6) von Maßnahmen betroffen sind. 

 

10.1.1.1 Artenschutzverordnung - Niederösterreich 

§ 1 

Gegenstand  

Diese Verordnung dient dem Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere. 
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§ 3 

Gänzlich geschützte Tierarten 

Gänzlich geschützt sind die in Anlage 2 angeführten freilebenden Tierarten.  

§ 4 

Umgesetzte EG-Richtlinien 

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft um-
gesetzt: 

1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl.Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7; 

2. Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, ABl.Nr. L 305 vom 8. No-
vember 1997, S. 42; 

3. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten, ABl.Nr. L 103 vom 25. April 1979, S. 1; 1 12. August 2005 5500/2!0 

4. Richtlinie 81/854/EWG des Rates vom19. Oktober 1981 zur Anpassung, aufgrund des 
Beitritts Griechenlands, der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten, ABl.Nr. L 319 vom 7. November 1981, S. 3; 

5. Richtlinie 91/244/EWG der Kommission vom 6. März 1991 zur Änderung der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl.Nr. L 115 vom 
8. Mai 1991, S. 41; 

6. Richtlinie 94/24/EG des Rates vom 8. Juni 1994 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 
79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl.Nr. L 164 vom 30. Juni 
1994, S. 9; 

7. Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997 zur Änderung der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl.Nr. L 223 vom 
13. August 1997, S. 9. 

 

10.1.2 Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflege gesetz - NG 1990 

Gesetz vom November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im 
Burgenland (Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990) 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen  

Zielsetzungen 

§ 1. 

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutze und der Pflege der Natur und Landschaft in allen Er-
scheinungsformen und erklärt in diesem Zusammenhang die Zielsetzungen der Richtlinie 
92/43/EWG und der Richtlinie 79/409/EWG sowie die Verpflichtungen aus völkerrechtlichen 
Übereinkommen und Konventionen für verbindlich. 

IV. Abschnitt 
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Schutz von Pflanzen und Tieren 

Allgemeine Schutzbestimmungen  

§ 14.  

[...] 

(2) Freilebende, nicht als Wild geltende und nicht dem Fischereirecht unterliegende Tiere 
samt allen ihren Entwicklungsformen dürfen weder mutwillig beunruhigt, verfolgt, gefangen, 
verletzt, getötet, verwahrt, entnommen noch geschädigt werden. Der Lebensraum solcher 
Tiere (Nist-, Brut- und Laichplätze, Einstände) ist von menschlichen Eingriffen möglichst un-
beeinträchtigt zu belassen. 

Besonderer Tierartenschutz 

§ 16. 

(1) Sofern sie nicht als Wild gelten oder dem Fischereirecht unterliegen, sind: 

1. die wildlebenden Tiere der Roten Liste (§ 15) sowie des Anhangs I der Richtlinie 
79/409/EWG, der Anhänge II, IV und V der Richtlinie 92/43/EWG, der Anhänge II und III des 
Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen Pflanzen und Tiere und ihrer natürli-
chen Lebensräume (#Berner Übereinkommen$), BGBl. Nr. 372/1983, zuletzt geändert durch 
das Gesetz BGBl. III Nr. 82/1999, und die in den Anhängen I und II des Übereinkommens 
zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten (#Bonner Übereinkommen$), BGBl. III 
Nr. 149/2005, aufgezählten Arten und 

2. unbeschadet Z 1 alle sonstigen wildlebenden Vogelarten geschützt. 

(2) Geschützte Tiere dürfen in allen ihren Entwicklungsformen weder verfolgt, beunruhigt, 
gefangen, befördert, gehalten, verletzt, getötet, verwahrt, entnommen, noch geschädigt wer-
den. Die absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern, die Entfernung 
von Nestern sowie das Sammeln der Eier in der Natur und der Besitz dieser Eier, auch in 
leerem Zustand, der Vogelarten des Abs. 1 ist verboten. Für jene Tierarten des Abs. 1, die in 
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG angeführt sind, sind weiters jede absichtliche Zerstö-
rung oder Entnahme von Eiern aus der Natur sowie jede Beschädigung oder Vernichtung der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verboten.  

Artenschutz nach den Richtlinien 92/43/EWG und 79/4 09/EWG 

§ 16a 

(1) Die Landesregierung hat eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flächengröße 
der Lebensräume der in den Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG genannten Arten so-
wie einen günstigen Erhaltungszustand zu sichern oder wiederherzustellen. Dazu gehören 
insbesondere folgende Maßnahmen: 

a) die Einrichtung von geschützten Gebieten (V.  Abschnitt, §§ 7, 27 Abs. 1 lit. b, 22 a und 22 
b) oder der Abschluss von Vereinbarungen sowie die Gewährung von Förderungen (§ 75); 

b) die Pflege und schutzorientierte Gestaltung der Lebensräume innerhalb und außerhalb 
der besonders geschützten Gebiete; 

c) die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume; 

d) die Neuschaffung von Lebensräumen; 

e) die Aufrechterhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung jener ökologischen Prozesse, 
die die natürliche Entwicklung von Lebensräumen bedingen. 

Arten- und Lebensraumschutzprogramme 
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§ 16c 

(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung ge-
schützter oder gefährdeter wildlebender Pflanzen- und Tierarten sowie gefährdeter Lebens-
räume hat die Landesregierung die Ausarbeitung und Durchführung von Arten- und Lebens-
raumschutzprogrammen zu gewährleisten. Bei der Auswahl der Schutzobjekte ist von den 
Arten der Roten Liste bzw. von den natürlichen Lebensräumen und den Feuchtgebieten (§ 7) 
auszugehen. 

(2) Die Artenschutzprogramme haben insbesondere zu enthalten: 

a) die Erfassung, Darstellung und fortlaufende Dokumentation bedrohter Arten von landes-
weiter Bedeutung, insbesondere hinsichtlich ihrer aktuellen Verbreitung, der Bestandssituati-
on, allenfalls erkennbarer Bestandstrends, sowie der von ihnen bewohnten Lebensräume 
und der vorherrschenden Lebensbedingungen; 

b) die Feststellung und Bewertung der wesentlichen Gefährdungsursachen, die nachhaltigen 
Einfluss auf die Entwicklung der Populationen nehmen; 

c) Vorschläge für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen, für populationslenkende und -
verbessernde Maßnahmen sowie zur Flächensicherung und zum Grunderwerb bestehender 
oder neuzuschaffender Lebensräume gefährdeter Arten einschließlich von Pufferzonen; 

d) Richtlinien und Hinweise zur Durchführung von Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen zum 
Schutze der Lebensräume der Arten und von Maßnahmen der Überwachung ihrer Populati-
onen sowie 

e) einen Zeit- und Finanzierungsplan. 

(3) Die Landesregierung hat zur Erhaltung geschützter oder gefährdeter Arten und ihrer Le-
bensräume sowie zur Erhaltung geschützter oder gefährdeter Lebensräume die Durchfüh-
rung folgender Maßnahmen zu gewährleisten:   

a) die Durchführung umfassender Programme zur Förderung einzelner Arten oder Arten-
gruppen sowie der natürlichen Lebensräume; 

b) den Abschluss von vertraglichen Vereinbarungen zur Förderung von Artenschutzprojekten 
(förderungswürdige Projekte); 

c) die Durchführung bzw. Förderung von Vorhaben zur Bestandsüberwachung und Kontrolle 
für gefährdete Arten (Monitoring-Projekte) sowie 

d) sonstige Maßnahmen des Arten- und Lebensraumschutzes. 

(4) Die Mittel für Maßnahmen nach Abs. 3 sind aus dem Landschaftspflegefonds (§ 75) be-
reitzustellen. 

Sonderbestimmungen für die Land- und Forstwirtschaf t 

§ 19 

(1) Unbeschadet besonderer Regelungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide bleiben Maßnah-
men im Zusammenhang mit einer zeitgemäßen und nachhaltigen land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzung von Grundstücken im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
durch die Bestimmungen der §§ 14, 15 a, 16 und 16 a und die auf Grund dieser Bestimmun-
gen erlassenen Verordnungen mit Ausnahme der Regelung des § 14 Abs. 3 grundsätzlich 
unberührt, soweit hierbei geschützte Pflanzen und geschützte Tiere nicht absichtlich beein-
trächtigt werden. 

V. Abschnitt 
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Gebietsschutz nach den Richtlinien 92/43/EWG und 79 /409/EWG 

§ 22 

(1) Die folgenden Bestimmungen haben zum Ziel, durch Sicherung der biologischen Vielfalt 
im Burgenland zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- und 
Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse beizutragen. 

(2) Die getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, nach Maßgabe der finanziellen Mittel ei-
nen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- 
und Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 

(3) Der in Abs. 1 angeführte Zweck soll insbesondere erreicht werden: 

a) durch Ausweisung von geschützten Lebensräumen (§ 22 a) oder von Europaschutzgebie-
ten (§ 22 b) zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse. Europaschutz-
gebiete sollen in das europäisch ökologische Netz <Natura 2000< eingegliedert werden; 

b) durch ein allgemeines Schutzsystem für bestimmte Pflanzen- und Tierarten; 

(4) Die Begriffsbestimmungen des Art. 1 der Richtlinie 92/43/EWG finden auf die Bestim-
mungen der §§ 22 bis 22 e Anwendung. 

Geschützter Lebensraum 

§ 22a 

(1) Die Landesregierung hat zwecks Bewahrung, Entwicklung oder Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes außerhalb und - gegebenenfalls - innerhalb von Europa-
schutzgebieten (§ 22b) 

a) die im Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 
22. Juli 1992, S. 7 zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG, ABl. 1997 Nr. L 305, S. 42, 
angeführten und im Burgenland gefährdeten, natürlichen Lebensraumtypen von besonderem 
Interesse (Abs. 2) und 

b) die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 
22. Juli 1992, S. 7 zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG, ABl. 1997 Nr. L 305, S. 42,  
angeführten Arten durch Ausweisung von geeigneten Lebensräumen (Abs. 3) zu schützen. 

 

Europaschutzgebiete 

§ 22b. 

(1) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die zur Bewahrung, Entwicklung oder Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

a) der in ihnen vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des Anhanges I oder der 
Pflanzen- und Tierarten des Anhanges II der Richtlinie 92/43/EWG oder 

b) der in ihnen vorkommenden Vogelarten des Anhanges I der Richtlinie 79/409/EWG ge-
eignet sind, müssen unter Berücksichtigung der Kriterien des Anhanges III der Richtlinie 
92/43/EWG durch Verordnung der Landesregierung zu Europaschutzgebieten erklärt wer-
den. Europaschutzgebiete müssen von gemeinschaftlichem Interesse und Bestandteile des 
europäischen ökologischen Netzes <Natura 2000< sein. 

 (4) Bei der Erstellung des Entwicklungs- und Pflegeplanes sind die Grundeigentümerinnen 
und die Grundeigentümer, die betroffenen Gemeinden, die Burgenländische Landesumwelt-
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anwaltschaft, die für Agrarangelegenheiten, Forst-, Jagd- und Fischereiwesen zuständige 
Abteilung des Amtes der Burgenländischen Landesregierung, die Biologische Station Neu-
siedler See, die Burgenländische Landwirtschaftskammer sowie der Burgenländische Lan-
desjagdverband und gegebenenfalls die zuständige Fischereirevierverwalterin oder der zu-
ständige Fischereirevierverwalter (§ 4 der 2. Fischereiverordnung LGBl. Nr. 9/1953 in der 
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 26/1973) zeitgerecht in die Beratungen einzubinden. 

 

10.1.2.1 Artenschutzverordnung - Burgenland 

Besonderer Schutz von Nestern und Standorten 

§ 2. 

(1) Die nachfolgend aufgelisteten Tierarten sind durch die Verbote des Abs. 2 zusätzlich zu 
den Bestimmungen des § 16 Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - 
NG 1990, LGBl. Nr. 27/1991, geschützt: 

Bienenfresser (Merops apiaster), Blauracke (Coracias garrulus),Dohle (Corvus monedula), 
Eisvogel (Alcedo atthis), Fledermäuse (Chiroptera), alle Arten, Flussseeschwalbe (Sterna hi-
rundo), Uferschwalbe (Riparia riparia), Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos), Weiß-
storch (Ciconia ciconia), Wiedehopf (Upupa epops), Ziesel (Spermophilus citellus). 

(2) Zum besonderen Schutz der in Abs. 1 angeführten Arten ist es insbesondere verboten: 

1. Felsen, Steilwände oder Gehölze, die als Quartiere für die unter § 2 Abs. 1 angeführten 
Tiere dienen, zu entfernen oder während der Fortpflanzungszeit zu erklettern, 

2. die Brutplätze der in Abs. 1 genannten Vogelarten in der Zeit zwischen 1. Feber und 31. 
August ohne Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde in einer Entfernung von weniger als 
50 m zu beobachten, zu fotografieren oder zu filmen, 

3. Höhlen, Stollen, nicht genutzte Erdkeller oder sonstige Winterquartiere von Fledermäusen 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März unbefugt aufzusuchen sowie 

4. Gebiete, in denen sich Kolonien des Ziesels befinden, durch Tätigkeiten, die geeignet 
sind, Tiere zu beunruhigen, zu vertreiben oder zu töten oder durch die Errichtung zerschnei-
dend wirkender Strukturen zu beeinträchtigen. 

§ 6 

Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist nach Maßgabe des § 19 NG 1990 erlaubt. 

 

§ 7 

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der europäischen Gemeinschaften um-
gesetzt: 

1. Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 103 
vom 25. 04. 1979 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG zur Anpassung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 74/557/EWG und 2002/83/EG im Bereich der Umwelt anlässlich 
des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 368 und 

2. Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22. 07. 1992 S. 7, zuletzt geändert durch die Richtli-
nie 2006/105/EG zur Anpassung der Richtlinien 73/239/EWG, 74/557/EWG und 2002/83/EG 
im Bereich der Umwelt anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 
vom 20. 12. 2006 S. 368. 
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10.1.3 Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976 - Ns chG 1976 

Stammfassung: LGBl. Nr.  65/1976  (VIII. GPStLT EZ 438 Blg.Nr. 47) Novellen: 10) LGBl. Nr.  
71/2007  (XV.   GPStLT RV EZ 1224/1 AB EZ 1224/2) 

 

III. Besondere Schutzmaßnahmen 

§ 13 (2) 

Kohärentes europäisches ökologisches Netz +NATURA 2 000+ 

Artenschutz  

Begriffsbestimmungen 

(1) Die §§ 13a und 13b dienen dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der europäischen Vogelschutzgebiete. Das sind Gebiete, die von der Europäischen 
Kommission als Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes mit der Bezeich-
nung <NATURA 2000< festgelegt worden sind. 

(2) Die §§ 13 c bis 13 e dienen dem Schutz und der Pflege der wild lebenden Tier und Pflan-
zenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt. 

(3) Im Sinne der §§ 13 a bis 13 e bedeuten: 

1. Fauna Flora Habitat Richtlinie (FFH Richtlinie): 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, Amtsblatt der EG, L 206 vom 22. Juli 
1992, S. 7, in der Fassung der Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997, Amts-
blatt der EG, L 305 vom 8. November 1997, S. 42. 

2. Vogelschutz Richtlinie: 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten, Amtsblatt der EG, L 103 vom 25. April 1979, S. 1, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997, Amtsblatt der EG, L 223 vom 13. 
August 1997, S. 9. 

3. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung: 

Gebiete, die in signifikantem Maße dazu beitragen, einen natürlichen Lebensraumtyp des 
Anhanges I oder eine Art des Anhanges II der Fauna Flora Habitat Richtlinie in einem güns-
tigen Erhaltungszustand zu bewahren oder einen solchen wiederherzustellen und die auch in 
signifikantem Maße zur Kohärenz des Netzes <NATURA 2000< oder zur biologischen Vielfalt 
beitragen können. Bei Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, entsprechen diese 
Gebiete den Orten im natürlichen Verbreitungsgebiet dieser Arten, welche die für ihr Leben 
und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufwei-
sen. 

§ 13e (2) 

Schutz der Vögel  

(1) Die unter die Vogelschutz Richtlinie fallenden Vogelarten, mit Ausnahme der im Anhang 
II/1 und II/2 als jagdbar genannten, sind nach Anhörung der steirischen Landesjägerschaft 
durch Verordnung der Landesregierung zu schützen. 

(2) Für diese geschützten Vogelarten gelten folgende Verbote: 

[...] 
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4. das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut und Aufzuchtzeit, sofern sich die-
se Störung auf den Schutz der Vogelarten erheblich auswirkt,  

§ 32a (2) 

Vertraglicher Naturschutz  

(1) Das Land kann als Träger von Privatrechten zur Wahrung der Ziele des Naturschutzes 
Vereinbarungen insbesondere mit Grundeigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
abschließen. Solche Vereinbarungen können sich insbesondere auf die entgeltliche Pflege 
von Natur und Landschaft durch eine bestimmte oder durch den Verzicht auf eine bestimmte 
bisher ausgeübte und rechtmäßige Nutzung sowie deren vermögensrechtliche Abgeltung 
beziehen. 

(2) Vor Erlassung von Verordnungen nach diesem Gesetz hat die Behörde zu prüfen, ob der 
Zweck der angestrebten Maßnahme nicht ebenso durch Vereinbarungen im Sinne des Abs. 
1 erreicht werden kann. Die Unterlassung dieser Prüfung ist ohne Einfluss auf die Rechtmä-
ßigkeit der betreffenden Verordnung. 

 

10.1.3.1 Artenschutzverordnung ! Steiermark 

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007 über den Schutz von 
wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel (Arten-
schutzverordnung) 

§ 4  

Geschützte Vögel  

(1) Alle wild lebenden, im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft heimischen Vögel, mit 
Ausnahme der nach der VS Richtlinie jagdbaren Anhang II Teil 1 und von Österreich ge-
nannten jagdbaren Anhang II Teil 2 Vogelarten, sind geschützt. 

§ 5 

Gemeinschaftsrecht  

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft um-
gesetzt: 

1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna Flora Habitat Richtlinie - FFH 
Richtlinie), ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 284 vom 31. Oktober 
2003, S. 1; 

2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten (Vogelschutz Richtlinie - VS Richtlinie), ABl. L 103 vom 25. April 1979, S. 1, zu-
letzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Repu-
blik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, 
der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und 
der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden 
Verträge, ABl. L 236 vom 23. September 2003, S. 33. 
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10.2 Jagdgesetz 

10.2.1 NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG)  

§ 3 

Wild, jagdbare Tiere  

[...] 

 (5) Folgende Verbote gelten für das Federwild: 

1. Verbot jeder absichtlichen Form des Fangens oder Tötens mit Ausnahme der Federwildar-
ten nach Abs. 3; 

2. Verbot jeder absichtlichen Störung, insbesondere während der Brut-, Nist- und Aufzuchts-
zeit; 

3. Verbot jeder absichtlichen Zerstörung, Beschädigung, Entnahme und des Besitzes von 
Eiern (auch in leerem Zustand) sowie jeder absichtlichen Zerstörung, Beschädigung oder 
Entfernung von Nestern; 

§ 77a 

Schutz von Greifvögeln und anderen Federwildarten  

(2) Horstbäume und Horstplätze von Greifvögeln und anderen Federwildarten dürfen nicht 
beschädigt, verändert und beunruhigt werden; die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag 
des Jagdausübungsberechtigten oder des Nutzungsberechtigten des betroffenen Grundstü-
ckes Ausnahmen von diesem Verbot gemäß § 3 Abs. 8 zu genehmigen. 

 

§ 135 

Strafbestimmungen  

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wenn die Tat nicht einen Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 

[...] 

12. Horstbäume oder Horstplätze beschädigt, verändert oder beunruhigt (§ 77a); 

X. Umgesetzte Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft 

§ 140 

Durch dieses Gesetz werden folgende Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft umge-
setzt: 

1. Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung 
zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung der Richtlinie 89/48/EWG, 
ABl.Nr. L 209 vom 24. Juli 1992, S 25 (CELEX 392L0051). 

2. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl.Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S 7 
(CELEX 392L0043). 

3. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten, ABl.Nr. L 103 vom 25. April 1979, S 1 (CELEX 379L0409). 
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10.2.2 Bgld. Jagdgesetz 2004 

§82  

Schonzeiten  

[...] 

(6) Bei Federwild ist verboten 

1. das absichtliche Zerstören oder Beschädigen von Nestern und Eiern und das Entfernen 
von Nestern; 

2. das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit; 

 

10.2.3 Steiermärkisches Jagdgesetz 1986 

Stammfassung: LGBl. Nr.  23/1986  (WV) Novellen:  (11) LGBl. Nr.  32/2008 ( XV.   GPStLT 
RV EZ 1873/1 AB EZ 1873/2) 

§ 58 

Sachliche Verbote; Wildfolge  

[...] 

 (2) Es ist verboten: 

[...]12. Nester und Gelege von Federwild zu zerstören oder die Eier zu sammeln sowie die 
Brutstätten des Federwildes während der Brutzeit und der Aufzucht der Jungtiere zu beunru-
higen; 

§ 81a (8) 

Gemeinschaftsrecht  

Durch dieses Gesetz und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen werden 
folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten, ABl. Nr. L 103 vom 25. April 1979, S. 1; 

2. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7. 
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